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fchrieben wiffen im Lebensbuch des Lammes, das gefchlachtet wird von
Anbeginn der Welt", das bedeutet: daß wir uns eingeordnet wiffen in
die Gemeinde derer, die zwar mit Chriftus für das Reich Gottes leiden,
vielleicht geopfert werden, nach der uralten Ordnung, aber auch teil
haben an feinem Siege. Der Sieg des Tieres wird nicht endgültig fein.
Es hat feine Zeit, die vielleicht nur kurz ift. Eines Tages wird es

ertönen: „Siehe, nun find die Reiche der Welt Gottes und feines Chriftus
geworden und wird herrfchen in Ewigkeit." Der lebendige Gott hat
endgültig über Baal und Chriftus endgültig über Cäfar gefiegt. Wir
aber dürfen mitten in der Schwere des Kampfes und vielleicht des

Unterliegens gewiß fein, daß wir von Gottes Macht getragen und
befchützt find, und wir dürfen — immer vorausgefetzt, daß wir treu
bleiben — gerade in diefem Kämpfen und vielleicht Unterliegen eine
Freude empfinden, die unvergleichlich größer und edler ift, als alle
Freude am Siege des Tieres fein könnte. Vor uns und über uns glänzt
die Krone des Lebens, die denen verliehen wird, welche treu bleiben,
wenn es fein muß — und wer weiß, was noch kommen kann? — bis
in den Tod. Leonhard Ragaz.

Um die Freiheit und Würde der Schweiz.
Vorbemerkung.

Wir unterbreiten hiermit einige Dokumente des zwifchen den
„Neuen Wegen" und dem Preffeftab der Armee entbrannten Kampfes
der Leferfchaft der „Neuen Wege" und Andern, die dafür Intereffe
haben, und bitten fie um unbefangene Prüfung.

I.
„Schweizerifche Armee — Armée suisse — Esercito svizzero
Stab oder Einheit: — Etat-major ou unité: — Stato maggiore o unità:
Preffekontrolle Bezirk Zürich des Ter. Kdo. 6.

Ort und Datum: — Lieu et date: — Luogo e data: Zürich, 9.1. 40.

An Herrn Dr. Leonhard Ragaz,
Redaktor der Zeitfchrift ,Neue Wege',
Gartenhofftraße 7, Zürich 4. •

Sehr geehrter Herr!
In Ihrer Zeitfchrift ,Neue Wege' bringen Sie in den letzten zwei

Nummern folgende Sätze:
In Nr. 11 vom November 1939

Seite 521. ,Dabei kommt es zu Wendungen, die an Verlogenheit
mit den ftärkften Hitler-Goebbelfchen Leiftungen diefer Art wetteifern
können

So löft fich der Stalinismus wie der Hitlerismus in Lüge
auf...'
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In Nr. 12 vom Dezember 1939
Seite 575. ,Ganz befonders entwürdigend und ganz dem Hitlerftil

entlehnt ill die Behauptung ...'
Seite 577. ,Hitlerdeutfchland ift abgefchnitten, auf fich felbft

zurückgedrängt und auf feinen Raub. Und es felbft im Innern bedroht,
zerriffen und von allen Übeln Geiftern durchtobt/

Solche Heruntermachungen fremder Staatsmänner und Regime
gefährden im höchften Maße unfere guten und darum wertvollen
Beziehungen zum Ausland. Sie find mit unferer abfoluten Neutralität
nicht vereinbar, und deshalb gemäß Ziffer 1, Abfatz 1, des Grunderlaffes

vom 8. 9. 39 der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab

verboten.
Wir erfuchen Sie, in Zukunft den Weifungen der Abteilung Preffe

im Armeeftab nachzuleben und folche Auswürfe zu unterlaffen. Sollte
diefe Verwarnung fruchtlos bleiben, fo werden wir gezwungen fein,
fchärfere Maßnahmen zu treffen und im Wiederholungsfalle bei unferer

vorgefetzten Militärbehörde fchärffte Maßnahmen beantragen.

Mit Hochachtung

Preffekontrolle Bezirk Zürich,
das Territorial-Kommando 6: Suter."

Ich habe auf diefes Dokument nach langem Befinnen und wiederholtem

Verfuch einer Formulierung nicht geantwortet, mir die Erwiderung

für die angedrohte obere Inftanz vorbehaltend.

Dann kam das folgende Dokument.

II.
„Ter. Kdo. 6 THQ, den 31. März 1940

Der Preffechef des Territorialkommandos 6

nach Durchficht der neueften Hefte der von Dr. L. Ragaz in Zürich
redigierten Zeitfchrift ,Neue Wege' zieht in Erwägung:

A.

1. In verfchiedenen, von ihm perfönlich verfaßten Artikeln der
,Neuen Wege' befaßt fich Dr. Leonhard Ragaz mit der fchweizerifchen

Neutralität. So bezeichnet er in der Nummer vom Dezember

1939, Seite 589, die von der Schweizerifchen Eidgenoffenfchaft
zurückgewonnene umfaffende Neutralität als ,umfäffende Selbftfucht'; in
der Nummer vom Januar 1940, Seite 36, wird die neutrale Haltung
der Schweiz als Jämmerlich' verunglimpft; in der gleichen Nummer,
Seite 55, kritisiert Ragaz die Neutralitätspolitik der Schweiz innerhalb
des Völkerbundes als wenig ehrenhaft und unrichtig. Auf Seite 58 der
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gleichen Nummer wird erklärt, daß ,der Neutralitätsgötze, dem wir
fo eifrig vertraut und fo willig geopfert haben, uns zum Verhängnis
werden wird', daß das eigene Verhalten der Schweiz, nämlich ihre
Neutralitätspolitik, Kataftrophen notwendig machen, Kataftrophen
herbeiziehen könnte.

In der Nummer vom Februar 1940 der ,Neuen Wege', Seite 95,
fchreibt Ragaz neuerdings von der ,ganzen Nichtigkeit des Götzen
Neutralität' und fügt bei: ,Diefer Götze aber wird uns noch fehr zu
fchaffen machen. Er wird uns wahrfcheinlich fchwere Tage bereiten,
fchwere Not und vielleicht fchwere Schande. Je rafcher wir ihm, zur
Ehre Gottes, und das heißt: der Solidarität der Völker, den Abfchied
geben, defto beffer für uns und andere.' Auf Seite 105 der gleichen
Nummer fpricht Ragaz unter Hinweis auf die von der Schweiz
verfolgte Politik der umfaffenden Neutralität von der fadenfcheinigen
Neutralitätsfiktion. In der Nummer der ,Neuen Wege' vom März
1940, Seite 137, nimmt Ragaz zu den jünglten Ereigniffen in
Nordeuropa wie folgt Stellung: ,Man fieht noch deutlicher das traurige
Vertagen des Neutralitätsgötzen, dem unter fozialdemokratifcher, durch
den ultramontanen Halbfafchiften Motta beeinflußter Führung die
nordifchen Staaten nach ganz anderen, höchft ehrenvollen Anfängen
(Branting, Nanfen) verfallen linei.' Auf Seite 152 der gleichen Nummer

bezeichnet Ragaz die von der Schweiz verfolgte Theorie und
Praxis der Neutralität als unwahr, als ,Schutzfchild für Feigheit und
Egoismus'.

2. Dr. L. Ragaz begnügt fich indeffen nicht damit, in der dargelegten

Weife die Neutralitätspolitik der Schweiz verächtlich zu machen;
er verbindet die fyftematifche Diffamierung der fchweizerifchen
Neutralitätspolitik mit dem ebenfo fyftematifch betriebenen Verfuch einer
Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft.
So werden in der Nummer vom Dezember 1939 der ,Neuen Wege',
Seite 588, verfchiedene Kundgebungen des fchweizerifchen Wehrwillens

ins Lächerliche gezogen, im Januarheft 1940, Seite 58 t. wird der
Dienft der Armee an der Grenze als wertlos und bedeutungslos
hingeftellt mit der Redensart: ,Es bleibt dabei, daß die Schweiz nicht
durch Bajonette und Mafchinengewehre gerettet wird, fondern dadurch,
daß Sie Schweiz ift, Schweiz wird .' Auch in den ,Neuen Wegen'
vom Februar 1940, Seite 107, wird der fchweizerifche Wehrwille
verächtlich gemacht und die fchweizerifche Wehrbereitfchaft in Zweifel
gezogen.

o.
Der ,Grunderlaß' vom 8. September 1939 unterfagt im Abfchnitt

I, Ziff. 1, u. a. Aeußerungen, ,welche die Behauptung der Unabhängigkeit

der Schweiz gegen außen, die Wahrung der inneren Sicherheit
und die Aufrechterhaltung der Neutralität beeinträchtigen oder gefährden.

Die ,Grundfätze', welche von der Abteilung für Preffe und Funk-
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fprudi vom 6. Januar 1940 als Kommentar zum Grunderlaß
herausgegeben worden find, unterfagen in Ziff. 6 ,jede Diskuffion über
unfere Neutralität, welche deren Aufrechterhaltung gefährdet', und Sie

beftimmen in Ziff. 7, daß innerpolitifche Auseinanderfetzungen auch
den Aufgabenkreis der militärifchen Preffeüberwachung berühren, ,infoweit

Sie die militärifche Difziplin oder fonflwie Anfehen und Schlagkraft

der Armee beeinträchtigen oder die Armee in den Meinungsftreit
hineinziehen'.

Die zitierten Aeußerungen aus den ,Neuen Wegen' verftoßen gegen
die hier angerufenen Beftimmungen. Sie beeinträchtigen die Aufrechterhaltung

der Neutralität, weil Sie dem Ausland die Möglichkeit geben,
fich bei einer allfälligen, für die Eidgenoffenfchaft nachteiligen Erörterung

der fchweizerifchen Neutralität auf Dr. Ragaz zu berufen, und,
wenn man Sie ungeahndet hingehen läßt, fogar den Neutralitätswillen
der offiziellen fchweizerifchen Inftanzen in Zweifel zu ziehen. Im
weiteren verftoßen die gegen die Wehrbereitfchaft und den Wehrwillen
der Schweiz gerichteten Aeußerungen von Dr. Ragaz gegen
lebenswichtige außenpolitifche und militärifche Intereffen des Landes. Alle
beanftandeten Aeußerungen ftellen in dem Zuftande der bewaffneten
Neutralität, in dem Sich die Schweizerifche Eidgenoffenfchaft heute
befindet, einen fchweren Mißbrauch der Preffefreiheit dar.

C.

Geftützt auf diefe Tatfachen und Erwägungen wird in Anwendung
des Grunderlaffes vom 8. September 1939, Abfchnitt I, Ziff. 1, fowie
Abfchnitt III, fowie der Ziff. 6 und 7 der ,Grundfätze' vom 6. Januar

erkannt:

1. Der verantwortliche Redaktor der Zeitfchrift ,Neue Wege', Dr.
Leonhard Ragaz, Gartenhofftraße 7, Zürich 4, wird öffentlich
verwarnt.

2. Für den Fall neuer Verftöße gegen die von der Abteilung Preffe
und Funkfprueh im Armeeftab erlaffenen Vorfchriften wird das Verbot
der Zeitfchrift ,Neue Wege' angedroht.

D.

Gegen diefe Verfügung fteht dem Betroffenen das Befchwerderecht
an den Rechtsdienft der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab

zu. Eine allfällige Befchwerde ift fchriftlich und mit Begründung,
innert fünf Tagen von der Zuftellung an, beim Preffechef des
Territorialkommandos 6, Feldpoft, einzureichen. Bei Verfäumnis der Frill
oder formell unrichtiger Befchwerdeführung wird das Befchwerderecht
verwirkt. Territorialkommando 6,

Preffechef: Prof. Guggenbühl."
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III.
Für die Preffe wurde diefes Dokument auf die Weife zurecht

gemacht, welche die folgende Mitteilung kennzeichnet:

„ag. (Mitg.) Der Preffechef des Territorialkommandos 6 hat den
verantwortlichen Redaktor der Zeitfchrift ,Neue Wege', Dr. Leonhard
Ragaz, in Zürich, öffentlich verwarnt. Anlaß zu diefer Maßnahme
gaben fchwerwiegende Verftöße gegen die von der Abteilung für
Preffe und Funkfprueh im Armeeftab erlaffenen Vorfchriften. Der
Verwarnte hat im politifchen Teil feiner Zeitfchrift die fchweizerifche
Neutralität und den fchweizerifchen Wehrwillen wiederholt verächtlich
gemacht und in Zweifel gezogen. Für den Fall neuer Verfehlungen
ill ihm das Verbot feiner Zeitfchrift angedroht worden."

IV.
Daraufhin hat Ragaz folgendermaßen geantwortet.

Zürich 4, den 5. April 1940
An den Preffechef des Ter. Kdo. 6 Gartenhofftraße 7

zu Händen des Rechtsdienftes
der Abteilung Preffe und Rundfunk im Armeeftab.

F e 1 d p o ft.
Gegen die

Verfügung des Preffechefs des Ter. Kdo. 6 vom 31. März 1940,
zugeftellt am i.April 1940, 17.30 h., durch welchen ich als verantwortlicher

Redaktor der Zeitfchrift „Neue Wege" öffentlich verwarnt
worden bin, erhebe ich

mit dem BESCHWERDE
Antrag:

„Die angefochtene Verfügung fei vollumfänglich aufzuheben,
d. h. fowohl die öffentliche Verwarnung als die Androhung des

Verbotes der Zeitfchrift „Neue Wege" feien zurückzunehmen."

Begründung.
/. Vorbehalt.

Bevor ich an die Widerlegung - der gegen mich erhobenen Anklage
gehe, fühle ich mich verpflichtet, einen Vorbehalt zu machen, der zu
meiner ganzen Einftellung in der in Frage flehenden Sache gehört und
diefe mitbeftimmt.

Ich hege, mit vielen, die wohlbegründete Ueberzeugung, daß die
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Preffeerlaffe des Bundesrates aufs ftärkfte gegen Geift und Buchftaben
unferer Bundesverfaffung verftoßen. Die Freiheit der Preffe gehört zu
den Fundamenten unferer Bundesverfaffung wie jeder Demokratie.
(Vgl. Art. 5 5 der Bundesverfaffung.) Zur Preffefreiheit gehört aber
felbftverftändlich auch die Freiheit, Anflehten auszufprechen, welche zu
den offiziellen in Oppofition liehen; fonft hätte Sie keinen Sinn. Diefe
Preffefreiheit kann durch fogenannte Vollmachten ebenfowenig aufgehoben

werden, als der Bundesrat und die Bundesverfammlung be-
fchließen dürfen, daß die Schweiz von nun an keine demokratifche
Republik mehr fei, fondern eine Diktatur oder auch eine Monarchie.
Die Berufung darauf, daß der Bundesrat befugt und verpflichtet fei,
„für die äußere Sicherheit, für die Behauptung der Unabhängigkeit
und Neutralität der Schweiz zu wachen" (Artikel 102, Ziffer 9), und
daher das Recht habe, im Notfall mit folchen fogenannten Vollmachten

zu operieren, ill unhaltbar; denn Vollmachten, welche die Verfaf-
fund aufheben, find, grundfätzlich gefprochen, Aeußerungen der
Diktatur. So find auch die Preffeerlaffe nicht verfaffungsmäßige Befchlüffe
eines demokratifchen Rechtsftaates, fondern Gewaltmaßregeln ohne eine
rechtliche Verbindlichkeit, die fich auf eine moralifche ftützte. Denn es
wird in der Verfaffung, offenbar gegen folche Diktaturgelüfte,
ausdrücklich erklärt (vgl. Art. 102), daß fich alle Maßregeln des Bundesrates

„innert den Schranken der gegenwärtigen Verfaffung" zu halten
hätten, zu deren fundamentalen Beftandteilen aber die Preffefreiheit
gehört. Auf Grund davon kann ich dem Preffeftab keine verfaffungsmäßige

Kompetenz für das Vorgehen gegen die „Neuen Wege" zu-
geftehen, fondern muß meinerfeits die Anklage erheben, daß diefes in
fundamentalem Widerfpruch zu unferer Verfaffung und zum Grund-
wefen aller Demokratie fteht. Ich habe diete Ueberzeugung in den
„Neuen Wegen" ausführlich begründet und berufe mich darauf. (Vgl.
befonders den Auffatz: „Die Verteidigung der Schweiz" im Oktoberheft

1939.)
Aber abgefehen von diefem fundamentalen Sachverhalt, den ich

nicht unerwähnt laffen durfte, ill folgendes feftzuftellen. Wiederholt
ift auch von feiten des Bundesrates formell und feierlich erklärt worden,

daß die ftaatliche Neutralität auf keine Weife die „moralifche
Neutralität" des einzelnen Bürgers, d. h. fein Recht, ein eigenes Urteil
über die innen- und außenpolitifchen Dinge nicht nur zu haben (das
kann ihm ja niemand verbieten), fondern auch in Wort und Schrift
auszufprechen, antafte. Diefe Erklärung ift gerade in der letzten Zeit
vor der Bundesverfammlung mit Nachdruck wiederholt worden. Eine
formelle Regelung jener Vorfchriften in diefem Sinne ift in nahe Ausficht

geftellt. Um fo auffälliger ill das, noch dazu als befonders eilig
Und auf unkorrekte Weife geplante, Vorgehen gegen mich. Es
verfloßt aufs eklatantefte gegen diefe Erklärung. Denn felbftverftändlich
fallen meine Aeußerungen, wie fofort nachgewiefen werden foil, unter
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diefe Kategorie der freien Meinungsausfprache des einzelnen Bürgers.1)
Aber es ill in diefer Beziehung noch mehr zu fagen. In den Debatten

der Bundesverfammlung ill befonders ftark hervorgehoben worden,
daß die militärifche Kontrolle fich auf militärifche Dinge zu befchränken

und das politifche Gebiet zu meiden habe. Und zwar ill das
militärifche Gebiet unzweideutig abgegrenzt worden. Es handelt fich dabei
um militärifche Geheimniffe, wie Fellungen, Truppenbewegungen und
ähnliche Dinge, aber niemals um den Schutz des „Wehrwillens" und
dergleichen. Es wäre nun aber lächerlich, wenn man den „Neuen
Wegen" vorwerfen wollte, fie beträten diefes Gebiet des fpezififch
Militärifchen, und man hat darum auch eine entfprechende Anklage
nicht erhoben. Darum aber hat eine militärifche Behörde von
vornherein mit den „Neuen Wegen" nichts zu fchaffen.

Es ift auch nichts felbftverftändlicher, als daß die militärifchen
Behörden keine politifche Kontrolle auszuüben haben. Sie befitzen
dafür nicht im entfernteften eine berufliche Kompetenz. Sie befitzen Sie

fo wenig, als der Schreibende Sich anmaßen dürfte, über fpezififch
militärifche Dinge eine Kontrolle üben zu wollen. Oder find die
Vertreter des Militärs etwa der Meinung, man brauche bloß eine Soldatenuniform

anzuziehen, um ein befonderes Verftändnis für die politifchen
Dinge und alles, was dazu gehört, zu bekommen und das Recht zu
gewinnen, eine Kontrolle über Männer zu üben, die vielleicht nicht nur
fehr viel mehr natürliches politifches Urteil befitzen als fie, fondern fich
auch ungleich gründlicher mit den politifchen Problemen befchäftigt

1) Ein juriftifcher Fachmann teilt mir mit: Die gefamte Völkerrechtswiffen-
fehaft, foweit fie nicht totalitär und in diefer Eigenfchaft ihrer Wiffenfdiaftlichkeit
beraubt ift, anerkennt, daß das geltende internationale Neutralitätsrecht einer nicht
verftaatlichten Preffe keine Pflichten und keine Einfchränkungen auferlegt. Selbft
die Völkerrechtswiffenfchaft des fafchiftifchen Italiens huldigt diefer Auffaffung.
Im großen italienifchen Rechtslexikon „Nuovo Digesto italiano*', Bd. 8, 1939, iti
unter dem Stichwort „Neutralità" zu lefen:

„Né Neutralità significa indifferenza politica, perchè ogni stato pur dichiaratosi

neutrale, può seguire con maggiore o minore simpatia le vicende della lotta
rispetto ad una delle parti... E appunto questa distinzione che permette anche un
fatto apparentemente scoretto, cioè la manifestazione pubblica, talora vivissima, di
simpatia per uno dei belligeranti e per la causa da esso sostenuta, e ad un tempo
la continuazione dei buoni rapporti con l'altro belligerante: questi possono aver
luogo senza dar motivo a reclami, e cioè più che bastevole per mostrare un altro
lato della diversità sostanziale fra neutralità e indifferenza politica."

(Noch bedeutet Neutralität politifche Indifferenz, weil jeder Staat.. auch
wenn er fich als neutral erklärt hat, mit mehr oder weniger Sympathie für eine der
beiden Parteien die Wechfelfälle des Kampfes verfolgen kann... Es ift gerade
diefe Unterfcheidung, die auch eine fcheinbar unkorrekte Tatfache erlaubt, nämlich
die öffentliche, gelegentlich fehr lebhafte, Bekundung der Sympathie für einen der
Kriegführenden und die von ihm verfochtene Sache und die gleichzeitige Fortführung

der guten Beziehungen zu andern Kriegführenden: diefe können ftattfinden,
ohne zu Reklamationen Anlaß zu geben, und das ift mehr als genügend, um eine
andere Seite der fubflanziellen Verfchiedenheit zwifchen Neutralität und politifcher
Indifferenz aufzuzeigen.)
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haben? Das wäre aber fchon fehr ausgemachter Militarismus. Wohl
verftanden: ich leugne nicht, daß es Vertreter des Militärs geben mag,
die ein folches überlegenes Urteil auch über die politifchen Dinge haben,
aber dann haben fie es als Menfchen und Bürger, nicht weil fie Militärs
find — ich bin fall verfucht, zu fagen: trotzdem fie Militärs find.
Denn zwifchen dem militärifchen und politifchen Denken befteht, wie
die Erfahrung zeigt und wie es in der Natur der Dinge liegt, eher
Gegenfatz als Verwandtfchaft. Militärifche Kontrolle der Politik ill
eine Ueberfchreitung der Kompetenz, die, meine ich, gerade dem rechten

Militär felbft zuwider fein müßte, zum mindeften in einem
demokratifchen Staate. Mir wenigftens käme es feltfam vor, wenn ich als
Theologe oder Philofoph auf einmal fpezififch militärifche Dinge
kontrollieren follte!

Summa: Ich beftreite auf alle Weife die Kompetenz des Vorgehens
gegen die „Neuen Wege". Und ich bitte Sie, diefe Einfprache fo wichtig

zu nehmen, als fie es verdient. Denn unfere fchweizerifche Demokratie

ruht, wie jede Demokratie, auf dem Rechte. Wo aber das
Recht im Innern unferes Volkes nicht mehr gälte, da würde es finnlos,
daß das Heer an der Grenze ftünde. Es hätte keine Schweiz mehr zu
verteidigen. Daß in unferem Volke das Recht gelte, wieder ftärker zur
Geltung komme, ill darum mindeftens fo wichtig, als daß das Heer
an der Grenze fteht. Es ift die Frage vom Sein und Nichtfein der
Schweiz. Ich möchte mit dem größten Ernft darauf hingewiefen haben.
Es ill auch einleuchtend: Wenn der Schweizerbürger als Soldat nicht
mehr das Gefühl haben darf, auf dem Boden des heiligen Rechtes zu
liehen, durch das er Bürger ill und nicht Untertan, wenn er nicht tief
davon durchdrungen ift, daß er durch Verfaffung und Recht in feiner
Freiheit und Würde gefchützt ift, dann zerbricht der Boden unter den
Füßen eines folchen Heeres; es felbft zerbröckelt und löft fich auf.
Solches ill in der Schweizergefchichte fchon erlebt worden — es ill
Zeit, wieder daran zu erinnern.

Man könnte gegen diefe Ausführungen freilich einwenden, daß
man die demokratifchen Freiheiten nicht dauernd aufheben wolle,
fondern bloß für die Zeit der größten Gefahr; fobald diefe vorüber fei,
werde man Sie wieder herftellen.

Eine folche Argumentation verfließe gegen alle Pfychologie und
Erfahrung, wie gegen alle realiftifche Betrachtung der Dinge. Einmal
brauchen wir die Freiheit gerade jetzt, gerade zur Rettung aus der
Gefahr, gerade für den Kampf. Sie ill unfere befte Waffe. Sodann
aber weiß man aus reicher Erfahrung, wie fchwer die einmal
aufgegebene Freiheit wieder zu gewinnen ift. Aber diefe Argumentation
verkennt auch völlig das Wefen der Freiheit. Freiheit ift nicht wie eine
Wafferleitung oder Zentralheizung, die man nach Belieben abftellen
und wieder andrehen kann. Freiheit ift eine ganze und unteilbare Haltung

der Seele; fie gehört zum Grundwefen der Perfönlichkeit. Man
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kann fie ebenfowenig aufgeben und wieder aufnehmen, als die Seele
felbft aufgegeben und wieder aufgenommen werden kann. Oder um es

vielleicht noch einleuchtender zu fagen: man kann die Freiheit ebenfowenig

eine Zeitlang abftellen und dann wieder in Gebrauch nehmen,
als man das mit der Ehre tun kann. Es gilt für die Freiheit das Wort,
das der fterbende Benedikt Fontana vor der Calvenfchanze feinen
Bündnern zugerufen hat: „Heute Bündner, oder nimmermehr!" Heute
muffen wir Schweizer die Freiheit behaupten, fonft könnte fie uns für
immer verloren fein.

II. Die Anklage.

Wenn ich nun zu der Beleuchtung und Widerlegung der gegen die
„Neuen Wege" erhobenen Anklage übergehe, fo zeigt fich fofort das

ganze Unrecht des Vorgehens gegen fie auch im Einzelnen.
Es wird mir vorgeworfen, daß ich mich gegen die „Neutralität"

und gegen den „Wehrwillen" des Schweizervolkes verfehle. Unter-
fuchen wir den Sachverhalt.

i. Die Neutralität! Was will das heißen? Man kann darunter in
dem für uns in Betracht kommenden Zufammenhang zweierlei
verftehen. Die Neutralität der Schweiz kann bedeuten, daß Sie nicht mili-
tärifch, fei's durch Truppen, fei's durch andere Mittel der Kriegführung

oder auch durch politifche Maßnahmen beftimmter Art
parteinehmend in den Krieg eingreife. Nur foweit diefe Neutralität in
Betracht käme, hätte allfällig eine militärifche „Kontrolle" etwas zu
fagen. Allfällig; denn auch das ill eigentlich ein politifches Thema. Ich
will jetzt aber nicht mehr diefen, freilich wefentlichen, Gefichtspunkt
betonen, fondern bloß den Sachverhalt feftftellen: Es ift keine Rede
davon, daß die „Neuen Wege" je gegen diefe für unfern Fall allein in
Betracht kommende Neutralität verftoßen hätten. Man wird vergebens
nach einer Stelle fuchen, die fich zur Not fo deuten ließe. Zum Ueberfluß

aber findet fich gerade im letzten Hefte der „Neuen Wege" eine
Stelle, die fo deutlich als möglich zeigt, was für eine Neutralität für
mich allein in Frage kommt. Seite 152 heißt es: „Auch darf man den

Kampf gegen die Neutralität nicht dadurch entftellen, daß man tut,
als ob irgend jemand von uns eine militärifche Teilnahme am Kriege
verlangte. Es handelt fich um die Stellung zum Völkerbund und zur
kollektiven Sicherheit, um die Betonung der Solidarität gegen den
nationalen Egoismus."

Ich frage: Warum zitiert der Preffeftab diefe Stelle nicht? Warum
erregt er den Schein, daß ich eine Aufhebung unferer ftaatlich-mili-
tärifchen Neutralität meine?

Durch diefe Stelle ift -auch klargemacht, um was für eine
Neutralität es fich für mich immer handelt, wenn ich Sie bekämpfe: es ift
eine Neutralität, welche eine Defolidarifierung der Schweiz vom
Schickfal der andern Völker bedeutet, eine Neutralität, welche ifoliert,
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ftatt verbindet, eine Neutralität, die den Völkerbund untergräbt, ihn
grundfäzlich und praktifch unmöglich macht.

Es handelt fich, mit andern Worten, um ein Problem der
Friedensbewegung, und befonders des Völkerbundes. In diefem Sinne, nur in
diefem, habe ich feit Jahrzehnten das bekämpft, was aus der fchweizerifchen

Neutralität im Laufe der letzten Phafe der Schweizergefchichte
geworden ift. Ich bin dagegen aus ethifchen, wie aus politifchen Gründen.

Ich erblicke in diefer Neutralität nicht nur einen Krebsfchaden an
der Seele unferes Volkes, fondern auch eine tödliche politifche Gefahr.
Es ill meine tiefe, wohlbegründete Ueberzeugung, daß nur eine auf
eine letzte, oberfte Wahrheit gegründete folidarifche Ordnung — heiße
fie Völkerbund oder Föderation — unfere Welt retten kann, und ich
bin ganz befonders davon überzeugt, daß nur eine folche Ordnung die
kleinen Völker zu fchützen vermag. Wenn eine folche Ordnung
zuftande kommen foil, dann kann es aber keine „Neutralität" mehr
geben; dann muffen die Staaten ihren falfchen Abfolutheitsanfpruch
aufgeben; dann muß an die Stelle der Neutralität die Solidarität treten.

Das ill der Sinn meines Kampfes gegen den „Neutralitätsgötzen".
Wer auch nur ein ganz klein wenig guten Willen zum Verftehen hat,
muß das zugeben. Ich lege Ihnen, damit Sie meine Stellung aus einer
kurzen, aber konzentrierten Aeußerung erkennen können, das

„Programm des Friedens" bei, das der Schweizerifche Zweig der
Weltaktion für den Frieden herausgegeben hat, und das von mir verfaßt
ift. Ich kämpfe in diefem Sinne gegen die Neutralität als Menfch, als
Chrift, als Schweizer — ich kämpfe für den einzigen Weg der Rettung.

Wie armfelig, ich kann es nicht anders nennen, erfcheint
demgegenüber die gegen mich erhobene Anklage! Nach einer Zufammenftellung

von aus dem Zufammenhang geriffenen, mit Berechnung, unter
Weglaffung wefentlicher Aeußerungen, ausgewählten Zitaten (jene
erwähnte Weglaffung ift nicht die einzige!) wird auf die Gefahr für die
Schweiz hingewiefen, welche in folchen Aeußerungen liege. Es wird
behauptet, wenn man dagegen amtlich nicht einfchritte, fo könnte man
fich darauf gegen die Schweiz berufen. Kann man fich eine gröbere
Verdrehung des klaren Sachverhaltes denken? Was ich der Schweiz,
auch den oberften Behörden, vorwerfe, ift ein Uebermaß von Neutralität,

ill eine Neutralität, die ins Extrem getrieben und dadurch auch
unwahr wird, und das follte der Ausgangspunkt einer Anklage auf
ungenügende Neutralität werden? Das wäre ein feltfames Kunftftück.
Wenn es nun verfucht würde, was bisher nie gefchehen ift, dann trüge
die Verantwortung dafür nicht ich, fondern der Preffeftab, der auf eine
folche Möglichkeit aufmerkfam gemacht hätte.

Und wie feltfam nimmt fich diefer Vorwurf einer Gefährdung der
Schweiz durch den Kampf gegen diefe Neutralität aus, wenn man an
das Gefchehen denkt, das jetzt fich vor unferen Augen vollzieht. Ill
es nicht die Tragödie der Neutralität? Die Anklage zitiert meine
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Aeußerung über die nordifchen Ereigniffe, natürlich wieder, indem fie
aus wiederholten größeren Ausführungen einen Satz herausreißt. Ich
frage: Zeigt nicht gerade die nordifche Tragödie, in deren Zentrum die
finnifche fteht, wohin man mit der neutraliftifchen Ifolierung kommt
und wie die Solidarität die einzige Rettung wäre? Hat nicht gerade
jener frühere fchwedifche Außenminifter Sandler, der als Völkerbundsreferent

die von Motta begehrte „umfaffende" Neutralität der Schweiz
wefentlich hat durchfetzen helfen, hinterher über feinen eigenen
„Neutralitätsidiotismus" geklagt? Und da follten wir davon nicht reden
dürfen? Aber Schweden ill ja nur ein Fall diefer Art. Es wären auch
Oefterreich und Polen zu nennen, und überhaupt die ganze Lage, in
welche die Neutralen durch die von mir bekämpfte Neutralität, das
heißt: die Ifolierung, geraten find. Zeigt fich nicht für jeden, der nicht
blind ift, blind fein will, was allein befonders die kleinen Völker
retten kann? *)

Das ift der Sinn des Kampfes um die Neutralität und damit des

Kampfes gegen eine falfche Neutralität. Und davon follten wir nicht
reden dürfen? Es ill ein Grundproblem der fchweizerifchen Exiftenz;
man könnte ebenfogut uns — aus Angft vor den Diktatoren —
verbieten, von der Demokratie zu reden. Sollte das vielleicht auch noch
kommen? Es ill ein Grundthema des Kampfes um den Frieden in
einer neuen Ordnung der Völkerwelt. An der Erörterung diefes
Themas follten ausgerechnet Schweizer fich nicht beteiligen dürfen?
Wäre das nicht Schande? Wäre das nicht Selbftvernichtung?
Tatfächlich ill auch in unferer Preffe, wie in politifchen Verfammlungen,
reichlich über diefes Thema verhandelt worden, ohne daß man etwas
davon gehört hätte, daß irgend jemand deswegen verwarnt oder mit
Verbot bedroht worden wäre. Warum foil nun auf einmal das, was
Andere ganz ungetadelt tun dürfen, bei mir ein Verbrechen fein, das
den Tod der „Neuen Wege" herbeiführen müßte? Ich komme auf die
Seltfamkeiten der gegen mich angewendeten Methoden noch zurück
und befchränke mich hier auf die Feftftellung: Die Frage der
Neutralität, fo wie ich Sie verliehe, der politifchen Erörterung entziehen zu
wollen, wäre nicht nur eine Ungeheuerlichkeit, fondern auch eine
fchwere Verfündigung an der Schweiz. Ich fage Ihnen, mögen Sie fich
darüber ärgern oder nicht: Was auch immer die Armee für die Schweiz
tun kann oder nicht tun kann, die Herftellung einer Friedensordnung
der Völkerwelt allein kann dauernd die Schweiz retten. Darum ringen
wir, und in diefen Zufammenhang gehört der Kampf gegen den
„Neutralitätsgötzen" — Götzen find falfche Mächte, auf die man vertraut,
ftatt auf die echten —, er gehört in den Kampf für die Rettung der
Schweiz. Es ill allerdings eine der Entftellungen des Sachverhaltes,

x) Dies ift vor den dänifch-norwegifchen Ereigniffen gefchrieben, aber durch fie
aufs ftärkfte beftätigt und illuftriert worden.
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wenn der Preffeftab tut, als ob ich behaupte, daß nur unfere
Neutralität (alfo die von mir bekämpfte) auf unfer Land Kataftrophen
herabziehen könne. Wer irgendwie die „Neuen Wege" kennt, weiß,
daß ich auch an die fozialen und fittlichen Zuftande, im befondern an
die Herzenshärte in der Behandlung der Flüchtlinge und Fremdlinge,
vor allem aber an die Abkehr von Gott denke, wenn ich von der
Gefahr von Kataftrophen rede. Aber freilich gebe ich zu, daß das
Wort: „Wer fein Leben fucht, der wird es verlieren", für mich nicht
umfonft im Neuen Teftamente fteht.

2. Und nun der „Wehrwille", den ich untergraben foil! Ehrlicherweife

muß zugeftanden werden, daß wohl erft hier eines der wirklichen

Motive der Aktion gegen mich zum Vorfchein kommt.
Wie verhält es fich mit diefer zweiten Anklage?
Auch hier ill zuerft eine Klärung des Begriffes nötig. „Wehrwille"

ill nämlich ein höchft unklares, fichtlich dem nationalfozialiftifchen Stil
nachgeahmtes Schlagwort.

Wenn es fich darum handelt, daß die Schweiz fich behaupte, fich
gerade als Schweiz behaupte, fich als kleines Volk behaupte, fo darf
ich wohl ohne Ueberheblichkeit erklären, daß dafür kein heute lebender

Schweizer foviel getan hat wie ich. Darauf werde ich noch kurz
zurückkommen. Das ift jedenfalls eine Tatfache, die alle kennen und
zugeben muffen, die überhaupt etwas von diefen Dingen wiffen und
nidit bloß die Schlagworte der Verleumdung nachfchwatzen. Es kann
fich allo nur um den militärifchen „Wehrwillen" handeln.

Ueber meine Stellung zu dem großen Problem der militärifchen
Landesverteidigung mich in Kürze zu äußern, ill fchwierig. Ich muß
auf andere Dokumente verweilen, die ich nennen werde. Doch will ich
verfuchen, in konzentriertefter Form meine Haltung darzulegen, für
deren Verftändnis ich allerdings auf ein gewiffes Maß von anftändigem
Willen zur Wahrheit rechnen muß.

Ich bin Antimilitarift und gedenke es zu bleiben. Und zwar bin ich
religiöfer Antimilitarift. Das will heißen: Das Hauptmotiv meines
Antimilitarismus ill der Glaube an Chriftus und das in ihm erfchienene
und verkörperte Reich Gottes mit feiner Gerechtigkeit für die Erde.
Das ift für mich der wefentliche und zentrale Inhalt der Bibel. Im
Wefen diefes Reiches und in der Hoffnung auf dasfelbe ill auch der
Friede eingefchloffen, die Ueberwindung der Gewaltordnung und die
Aufrichtung einer Ordnung des heiligen Rechtes (vgl. Micha 4, 1—5).
Zu diefer Ueberzeugung des Glaubens gefeilt fich die damit eng
verbundene politifche, daß ohne die Ueberwindung des Krieges und die
Aufrichtung einer folchen Ordnung des heiligen Rechtes die Welt
verloren ift. Auch die Schweiz, und fie erft recht. Auch Sie muß für diefe
neue Ordnug gewonnen werden. Die vollkommene Abrüftung gehört
zu diefem Ziel. Auch würde ich felbft Waffendienft verweigern und
habe mich befonders feit 1914 durch Wort und Tat dazu bekannt,
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während ich freilich, entgegen der landläufigen Verleumdung, auf keine
Weife und in keinem Falle Andere zu diefem Verhalten zu bewegen
verfucht habe. Trotz wiederholten Aufforderungen hat man nie einen
folchen Fall nachweifen können.

Aber ich felbft bin Antimilitarift und hege entfprechende
Zukunftshoffnungen. Und dabei bleibe ich. Nur darf man fich meine Haltung
nicht als Utopismus, Schwärmerei, Phantafterei vorftellen, wie fo viele
tun, die fich nie die Mühe genommen haben, mein Denken und Tun
wirklich kennenzulernen. Die Abrüftung, wie die ganze Aufhebung des

Gewaltfyftems und Aufrichtung des Rechtsgedankens ift, wie wir genau
wiffen, nicht möglich ohne politifche, foziale und vor allem geiftige
Vorbedingungen. Darum muten wir den Völkern nicht eine Haltung
zu, deren Sie heute unfähig find. Wir haben, als leidenfchaftliche Demokraten

und darum leidenfchaftliche Gegner der Diktatur, ein tiefes
Verftändnis für den Willen zur Verteidigung der Demokratie. Von
Anfang an war uns klar, daß mit dem Aufkommen der Diktaturen
und der immer deutlicher werdenden Bedrohung der Demokratien
durch fie dem Pazifismus ein fchweres Problem geftellt werde. Mit
diefem haben wir in höchftem Ernft gerungen. Ich verweife auf einige
Dokumente diefes Ringens: vor allem auf den Jahresbericht der
„Zentralftelle für Friedensarbeit" für 1938 und den Auffatz: „Von
Scharffchießen und Jüngerfchaft Chrifti", im Maiheft 1939 der „Neuen
Wege" felbft. Das Ergebnis diefes Ringens war für mich und die große
Mehrheit meiner Freunde folgendes: Wir begreifen vollkommen den
Willen der Völker, auch des unfrigen, fich für die Verteidigung der
Demokratie gegen die Diktaturen auch mit den Waffen einzufetzen.
Und wir wollen ihnen darin nicht entgegentreten. Ein waffenlofer
Widerftand, etwa im Sinne Gandhis, bleibt freilich das Ideal. Aber
wir fehen klar, daß heute kein Volk, das indifche vielleicht ausgenommen,

fo weit ift, daß wir mit der Aufforderung dazu an es gelangen
dürften. Unfer Schweizervolk ganz ficher auch nicht! Das haben wir
befprochen und ausgemacht: und wir haben mit keinem Wort und mit
keiner Tat diefen Standpunkt verlaffen.

Aber — und ich bitte, diefes Aber zu beachten — wir geben unfere
perfönliche Haltung und unfer allgemeines Ziel nicht auf. Um Chrifti
willen, um der Welt willen, um der Schweiz willen nicht. Dem Kriegs-
geift und Kriegsdämon muß auch jetzt entgegengetreten werden. Und
dem Militarismus, das heißt einem Vorwiegen des militärifchen
Gefichtspunktes über alle andern. Wir können die militärifche
Landesverteidigung nur gelten laffen — unter den angeführten Gesichtspunkten

— wenn man klar erkennt, welch eine Gefahr audi damit
verbunden ift. Jede Militarifierung müßten wir für einen Fluch halten.
Der von gewiffer Seite proklamierte „Wehrwille" erfcheint uns geradezu

als eine Herausforderung von Gericht und Kataftrophe.
Und vor allem: Nie darf vergeffen werden, daß das Schwergewicht
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der Verteidigung der Schweiz nicht in den Waffen liegt. Das Schwergewicht

liegt in der geiftigen Selbftbehauptung der Schweiz, wozu vor
allem ihre geiftige Regeneration gehört; das Schwergewicht liegt in
ihrem inneren Leben. Eine Preisgabe ihrer demokratifchen Rechte um
ihrer Verteidigung willen erfchiene uns als Selbftmord um des Lebens
willen. Vor allem fetzen wir den Akzent auf die foziale Gerechtigkeit.
Das Schwergewicht liegt für uns nicht auf Kanonen und Fellungen,
fondern auf Gottes Schutz, der uns aber nur zuteil wird, wenn wir
Gottes Willen tun. Und zu diefem Willen gehört wefentlich auch der
Kampf um den Frieden, der Kampf für den Frieden.

Im übrigen verweife ich wieder auf das Dokument, das heute das
Wefen und die Methode unferes Friedenskampfes am beften ausdrückt:
„Das Programm des Friedens", das auch in den „Neuen Wegen"
geftanden ill (Dezemberheft 1939), das zu zitieren der Preffeftab aber
auch unterlaffen hat.

Diefen Sinn haben alle jene kritifchen Aeußerungen über den
„Wehrwillen", auf welche die Anklage hinweift, ohne fie zu zitieren.
Denn aus einem richtigen Zitieren würde klar, daß fie fo gemeint find.
Ich will übrigens dem Preffeftab zu Hilfe kommen und angeben,
welches die von ihm angedeuteten fchlimmen Aeußerungen über den
„Wehrwillen" find: es find fehr harmlofe Bemerkungen über den
militärifchen Vorunterricht, die Kinderbriefe an die Soldaten, die Militarifierung

der Frauen und den Kultus des Generals.
Und nun frage ich: Sollte in der Schweiz diefe Haltung, diefe Art

von Kampf um den Frieden, für den Frieden, diefe Warnung vor
Militarismus und Gewaltglauben nicht mehr erlaubt fein? Ich würde
dann jedenfalls dringend raten, auch die Bibel zu verbieten. Denn das

ill ihr Grundmotiv, daß es gelte, Gottes Weg zu gehen, wenn Völker
gerettet werden follten, daß Gottes Weg aber der der Gerechtigkeit
und des Friedens fei. „Trachtet am erften nach dem Reiche Gottes und
feiner Gerechtigkeit, fo wird euch folches (das heißt alles, was ihr nötig
habt) zufallen." Vor allem müßten auch die Propheten Ifraels verboten
werden; denn ihr letztes Wort ill immer wieder: „Nicht durch Macht,
noch Gewalt, fondern durch meinen Geift, fpricht der Herr der Heer-
fcharen" (Sacharia 4, 6 ff.).

Ein Volk, das nicht mehr auf diefem Boden ftünde, wäre verloren.
Ganz befonders ein Volk wie das unfrige. Wahrhaftig, nicht pom-
pöfes Reden vom „Wehrwillen" und kriegerifches Schaugepränge wie
bei Anlaß der Landesausftellung und fogar am Vorabend des Karfreitags

letzthin in einer unferer Städte, nicht das Schwingen des Schwertes

und der Glaube an die Gewalt retten die Schweiz, fondern allein
Gottes Macht und Hilfe, die wir, noch einmal fei es gefagt, nur
bekommen, wenn wir feinen Weg gehen.

Das, meine Herren, ift, in diefem Zufammenhang, befonders in den
Monaten feit Kriegsausbruch, meine Verkündigung gewefen — das
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allein. Wenn diefe Verkündigung in unferem Volke erftickt wird,
dann ift es trotz Feftungen und Mafchinengewehren dem Gericht
verfallen. Diefer Kampf allein rettet die Schweiz.

Summa: Die Anklage gegen mich ftammt aus einem mehr oder
weniger gewollten fundamentalen Mißverftehen nicht bloß meines
Denkens, Wollens und Tuns, fondern auch der ewigen Ordnungen,
die über den Völkern walten. Sie fällt mit Wucht auf die Ankläger
zurück.

///. Die praktifche Frage: fiktive und reale Gefahr.1)

Nach diefer Zurückweifung der Anklage, die auch von felbft eine
Charakterifierung wird, ftellt fich die Frage ein, wozu fie erhoben
wird. Sie behauptet, daß es zum Teil aus Rücklicht auf die zu befürchtenden

außen- und innenpolitischen Wirkungen meiner Stellungnahme
gefchehe.

Wie fteht es damit?
i. Wie fteht es mit der außenpolitifchen Gefahr, die durch die

„Neuen Wege" gefchaffen werde? Seit dreieinhalb Jahrzehnten bin ich
zuerft Mitredaktor, dann alleiniger Redaktor der „Neuen Wege"
gewefen. So auch in der Zeit von 1914 bis 1920, alio während des

Weltkrieges und der großen revolutionären Bewegungen jener Jahre. Die
Haltung der „Neuen Wege" war damals viel revolutionärer als heute,
das heißt: lie Händen viel mehr im Gegenfatz zu der Haltung fowohl
unferer offiziellen Politik als auch des Großteils der Bevölkerung als
heute, wo fie mit der Stimmung und Gefinnung der übergroßen Mehrheit

unferes Volkes dem Kriege gegenüber völlig einig gehen. Aber
niemals ill während diefer Zeit mir auch nur die geringfte Gefährdung
der fchweizerifchen Außenpolitik durch die „Neuen Wege" bekannt
geworden. Und das ill auch feither nicht anders gewefen. Nie habe ich
etwas von einer Klage einer auswärtigen Regierung gegen die „Neuen
Wege" gehört. Sie find in „Groß-Deutfchland' verboten, teilen aber
diefes Los mit fo ziemlich allen fchweizerifchen Zeitungen, die Charakter

haben. Die „Neuen Wege" verfuchen, ihre Leferfchaft, die in
andern Ländern wie die fchweizerifche, von beftimmten höhern
Gesichtspunkten aus, von denen noch die Rede fein foil, über den Sinn
des Weltgefchehens wie des fchweizerifchen zu orientieren, aber fie dienen

keiner Partei und richten Sich auf keine Weife gegen irgendein
Volk, wenn auch freilich fehr entfchieden gegen gewiffe politifche
Theorien und Geftaltungen. Ich muß es als eine ganz künftliche, auf
gar keinen Tatfachen beruhende Fiktion betrachten, wenn man von
einer außenpolitifchen Gefahr der „Neuen Wege" redet. Die Anklage
gegen lie hat offenkundig andere Motive.

x) Die Worte: „fiktive und reale Gefahr" habe ich, dem Sinne gemäß,
nachträglieh hinzugefügt.
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Wieder muß ich die Bemerkung machen: wenn jetzt eine folche
Gefahr entftünde, was zwar fehr unwahrfcheinlich ift, fo wäre Sie erft
durch das Vorgehen des Preffeftabes und feine Entftellung meines
Standpunktes entftanden.

2. Und nun die innenpolitifche Gefahr! Hier flößen wir auf ein
Problem von fehr großer prinzipieller Tragweite, auf das ich wenigftens

in Kürze eingehen muß, weil es durchaus zur Sache gehört.
Man geht bei der Aktion gegen mich von der Vorausfetzung aus,

daß zur Sicherung der Schweiz die Unterdrückung des freien Wortes
gehöre. Gegen diefen verhängnisvollen Wahn ift, feit diefe Methode
unter uns eingefetzt hat, foviel Zutreffendes gefagt worden, daß ich
mich darüber trotz der Wichtigkeit diefes Gefichtspunktes kurz faffen
darf. Wenn wir auch von uns aus nicht genug fittliche Kraft, politifches
Urteil und pfychologifchen Scharfblick hätten, dann müßten uns doch
ungeheuer eindringliche Völkerfchickfale, die wir vor kurzem miterlebt
haben und immer noch miterleben, belehren. Haben nicht Oefterreich
und die Tfchechoflowakei verfucht, fich dadurch zu retten, daß lie, um
dem gefürchteten Angreifer keinen Vorwand zu bieten, die freie
Ausfprache der Wahrheit im eigenen Volke einfchränkten oder ganz
unterdrückten? Was war das Ergebnis? Daß diefen Völkern zuletzt jene
Kraft der Wahrheit fehlte, die allein den Widerftand ermöglicht und
ftark gemacht hätte, und Sie im Nebel der Fiktion untergingen. Es wäre
nicht Politik reifer Männer, fondern Politik ängftlicher Kinder, zu
meinen, daß diejenigen Mächte, von denen wir für unfere Exifienz
etwas zu fürchten haben, uns wegen der Haltung unferer Preffe
angriffen. Diefe mag ihnen zum Vorwand dienen, aber es ift, wie gerade
die angeführten Beifpiele zeigen, fo ficher als nur möglich, daß fie,
wenn Sie nicht diefen Vorwand hätten, mit Leichtigkeit einen
andern fänden.

Sicher ift auch, daß gerade unfere Angft und Feigheit Sie anlockt,
während Fettigkeit und Tapferkeit ihnen noch am eheften Refpekt
einflößen. Wir haben es ja felbft neuerdings erlebt, daß eine fo
weitgehende Kapitulation vor folchen Zumutungen wie das Verbot des

neuen Buches von Raufehning fofort noch ftärkere Anklagen wegen
mangelnder Neutralität und noch ftärkere Zumutungen zur Folge
gehabt hat. Wollen wir fo blind fein und uns durch keine noch fo
eklatante Erfahrung von einem offenkundigen Weg zum Untergang
abhalten laffen? Zu den Sichersten Erfahrungen der Gefchichte wie des
Einzellebens gehört die, daß in fchweren Lagen, wie die unfrige ift,
nicht Kleinmut und Angft retten, fondern allein Tapferkeit — valoro-
sadad, wie unfer bündnerifches „Nationallied" erklärt.

Ich habe von einem Weg zum Untergang geredet. Sehr im Ernft;
denn zum Sicherften des Sichern gehört auch, daß wir durch die
Unterdrückung der demokratifchen Rechte, deren Kern die Freiheit der Rede
und Schrift ift, uns felbft tödlich fchwachen. Auf diefen Rechten, auf
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ihrer Lebendigkeit und ihrem Bewußtfein davon in all ihren Bürgern,
ruht die Schweiz. Ohne fie ift die Schweiz nicht mehr die Schweiz. Aus
diefem Boden allein kann der Freiheitsftolz und die Freiheitsleiden-
fchaft entliehen, welche allein einem Kampf des Kleinen gegen den
Großen das Pathos und die ausdauernde Kraft verleihen. Es befteht
auch zwifchen bürgerlicher und militärifcher Tapferkeit ein enger
Zufammenhang. Wenn ihr den Soldaten als Bürger zu einem ängftlichen
Drückeberger macht, dann wird er nicht auf einmal als Soldat ein
Held fein. Und gerade der moderne Krieg erfordert zum Aushalten
in feinen Höllenfchrecken die tiefften feelifchen Kräfte. Raubt dem
Soldaten diefe Kräfte, indem ihr ihm den Stolz des freien Bürgers
raubt und ihn wieder zum Untertanen macht, und ihr habt die Niederlage

fchon befiegelt. Uns fchützen dann davor weder Fellungen noch
Mafchinengewehre. Wo follte dann der an der Grenze flehende Soldat,
auf den man fich fo viel beruft, das Vertrauen hernehmen, daß gerade
diejenigen ihn im Kampfe für die Demokratie richtig führen würden,
welche die Demokratie hinten im Lande zerftörten? Wieder verweife
ich auf das Beifpiel von 1798. Der Kampf an der Grenze gegen die
Diktatur würde finnlos und hoffungslos, fobald wir hinter der Grenze
felbft eine Diktatur geworden wären, wenn auch in etwas gemilderter

Form.
Was aber von der militärifchen Verteidigung der Schweiz gilt, das

gilt in noch viel flärkerem Maße von deren fehr viel fchwererem
Kampf gegen die überwältigende Macht von außen kommender geiftiger

Einflüffe. Hier vor allem gilt jenes Wort, das der Preffeftab auf
entftellende Weife zitiert, daß die Schweiz nur dadurch gerettet wird,
daß Sie Schweiz ift, Schweiz wird.

Diefer Sachverhalt war noch in der Zeit von 1914—1918
felbftverftändlich. Nie wäre es, auch am Ende des Krieges nicht, den
damaligen politifchen und militärifchen Führern, die wahrhaftig auch
keine Revolutionäre waren, in den Sinn gekommen, eine folche
Aufhebung der demokratifchen Rechte zu verlangen, wie man fie jetzt
fchon am Anfang in Anfpruch genommen hat. Auch die „Neuen
Wege" find damals nie angetaftet worden. Diefer Unterfchied charakterifiert

den ganzen Zerfall des demokratifchen Geiftes, der feither
unter uns ftattgefunden hat und der unfere größte Gefahr bildet. Es

ill auch intereffant, mit unferer Haltung befonders die von England
zu vergleichen, wo auch heute eine Freiheit der Rede und Schrift
herrfcht, die bei uns fogar vor dem Kriege nicht mehr vorhanden war.
Und nun ill England im Kriege, in einem Kriege, der fehr ernfthaft
feine Exiftenz bedroht, wir aber find nicht im Kriege. Es täte gewiffen
Kreifen, die fich bemühen, bei uns die Fiktion eines Kriegszuftandes
zu erzeugen und die auf die gefährlichste Weife mit dem Feuer fpielen,
wahrhaftig gut, Sich auf diefen Sachverhalt zu befinnen.

Das freie Wort ill gerade für uns, die wir auf geiftige Kräfte an-
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gewiefen find, in jeder Beziehung unfere befte Waffe — das Wort der
Wahrheit. Von der Freiheit und von der Wahrheit leben die Völker-
Das freie und wahre Wort aber ift ein „unkontrolliertes" Wort.
Sobald ihr das Wort „kontrolliert", ift es nicht mehr frei und wahr.
Seine Kraft und fein Zauber find dahin. Ein aus einem Maulkorb
gefprochenes Wort ift ein Wort, das keinen Eindruck mehr macht.
Weil aber Freiheit und Wahrheit nicht ohne Leidenfchaft fein können,
hat Gottfried Keller, der von Schweizerart wie wenig andere wiffende
„Schutzgeift der Schweiz", jenes Wort gefagt, das, einft fall banal
geworden, heute feinen ganzen, vollen Sinn wiedergewinnt:

„Heil uns, noch ili bei Freien üblich
Ein leidenfchaftlich freies Wort."

Wir dürfen und muffen das Wort auch fo verftehen: In dem
Augenblicke, wo unter uns ein leidenfchaftlich freies, unkontrolliertes
Wort der Wahrheit keine Stätte mehr findet, hat Geßler über Teil
gefiegt. Eine Schweiz, wo man nicht mehr frei reden und fchreiben
darf, ift fdion verloren, und fie wird bei einem Harken Stoß von außen
zerbrechen, wie, um ein bekanntes Wort zu brauchen, ein Ei, das der
Teufel ausgefoffen hat.

Das ift der furchtbare Ernft diefer Sache. Wird man ihn verftehen,
folange es dafür noch Zeit ill?

IV. Der Charakter der „Neuen Wege".

Bevor ich zum Schluffe nochmals diefes todesernfte Thema
aufnehme, muß ich noch ein Wort über die „Neuen Wege" fagen. Es ift
nämlich etwas hervorzuheben, was vor allem ins Auge gefaßt werden
muß, wenn man in diefer Sache ein Urteil fällen will: Die „Neuen
Wege" find eine religiöfe Zeitfchrift. Nach meiner Auffaffung
ill es eine arge Ungehörigkeit, die Sich durch nichts entfchuldigen läßt,
daß man auch diefe einer folchen Zenfur, und zwar gar noch einer
militärifchen, unterwirft. Doch will ich dabei nicht verweilen. Jedenfalls

find die „Neuen Wege" eine religiöfe Zeitfchrift. Der Untertitel,
„Blätter für religiöfe Arbeit", ill keine Fiktion. Das Schwergewicht
liegt durchaus auf ihrer religiöfen Aufgabe. Das fieht jeder, der für
folche Dinge überhaupt ein Auge hat. Sie find ein Organ deffen, was
man mit einem allerdings oberflächlichen Namen die religiös-foziale
Bewegung nennt, deren großes Thema und Programm die Erneuerung
der Sache Chrifti durch ein neues Verftändnis Gottes, Chrifti, der Bibel
und eine entfprechende Haltung bildet. Ich fage nicht etwa, daß fie
allein diefes Thema Helle und diefer Aufgabe diene, aber es ill jedenfalls

ihr wefentliches Thema und ihre zentrale Aufgabe.
Dazu gehört aber nun von Anfang an eine politifche Aufgabe in

dem Sinne, daß diefe Bewegung das, was fie in der „Religion" als
Wahrheit erkennt und bekennt, auch in die Politik wie in das ganze

181



Weltleben hineintragen will. Diefer Aufgabe dienen alle politifchen
Erörterungen der „Neuen Wege", auch die „Zur Weltlage" und „Zur
fchweizerifchen Lage". Das bedeutet natürlich nicht, daß fie die
„Sprache Kanaans" reden und fich reichlich mit Bibelfprüchen
garnieren müßten, aber es ill ihr letzter Sinn. Die Erörterungen zur Weltlage,

die fchweizerifche inbegriffen, wollen auf den tiefern Sinn und
Zufammenhang der Weltbegebenheiten hinweifen, wollen den Kampf
des Reiches Gottes mit dem Reich der Welt und damit das Walten
der ewigen Ordnungen über den gefchichtlichen Ablauf aufzeigen. Dabei

ift durch die gefchichtlichen Entwicklungen der letzten Epoche, auf
die ich wohl nur hinzuweifen brauche, unferer Bewegung befonders die
Friedensfache, wie die der fozialen Gerechtigkeit zugewiefen worden.
Ihnen wollen wir aber nicht bloß auf abftrakt-theoretifche Weife
nachgehen, fondern auch in den konkreten Erfcheinungen der Gefchichte,
insbefondere unferer Zeitgefchichte. Daß uns dabei auch die Sache der
Demokratie und der Schweiz befonders am Herzen liegt, brauche ich
kaum hinzuzufügen. Wohl will ich aber noch darauf hinweifen, daß
der Glaube an das alle Völker umfaffende Reich Gottes dazu zwingt,
auch die gefamte Völkerwelt in den Kreis unferer eifrigen Aufmerkfamkeit

zu ziehen.
Nur wer diefen Sinn des politifchen Teils der „Neuen Wege"

verfteht, kann darüber urteilen. Daraus ein paar Fäden herauszuziehen,
mit denen man Sie zu erwürgen droht, ift ein Mangel an Geift, ill ein
Kleinfinn, die man nur als kläglich bezeichnen kann.

Und vollends treten im Gefamtfinnn der „Neuen Wege" all diefe
einzelnen politifchen Dinge völlig zurück. Man muß lie fchon mit den

Augen eines Zenfors lefen, und zwar eines übelgesinnten, um daran
hängen zu bleiben. Mit Eindringlichkeit Helle ich nochmals feft: Die
„Neuen Wege" find wefentlich eine religiöfe Zeitfchrift; nur Leute,
die für tiefere Probleme keinen Sinn haben, können darin das Politifche
für die Hauptfache halten. Das Religiöfe dominiert nicht nur, für
gewöhnlich, dem Umfang, fondern vor allem der Bedeutung nach.
Dem Redaktor felbft ift felbftverftändlich, daß die religiöfe Aufgabe
der „Neuen Wege" ihr Zentrum ift. So viel Mühe er lieh auch für die
Rubriken „Zur Weltlage" und „Zur fchweizerifchen Lage" gibt, fo
doch ganz ungleich mehr mit der Andacht am Anfang. Offenbar
urteilen auch viele Lefer fo- Von fünf Briefen des Dankes, oder auch des

Widerfpruchs, die ich bekomme, gelten vier dem religiöfen Teil.
Darum erkläre ich: Wenn ihr die „Neuen Wege" unterdrückt, fo

unterdrückt ihr damit eine religiöfe Bewegung. Es ifl eine Bewegung,
die, zum guten Teil von der Schweiz ausgehend, fich mehr oder
weniger auf die ganze Welt verbreitet hat. Die „Neuen Wege" find ihr
religiöfes Hauptorgan in deutfcher Sprache. Sie haben über die ganze
Welt hin Lefer, nicht in großer Zahl zwar, aber eine Elite. Sollen diefe
eines Tages erfahren, daß in der „freien Schweiz" ein folches Organ
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nicht mehr erlaubt fei? Will man einen Schlag gegen eine folche Sache
führen? Will die Schweiz diefen Ruhm erwerben? Sollte es unter uns
neben der politifchen gar noch eine religiöfe Unterdrückung geben,
beide gleich kraß im Widerfpruch zu unferer Verfaffung?

Die „Neuen Wege" haben von dem Tag ihrer Gründung im Jahre
1906 an einen gewaltigen Kampf um die höchften menfchlichen und
übermenfchlichen Ziele geführt. Das wiffen auch anftändige und orientierte

Gegner. In diefem Lichte muffen Sie gefehen werden, nicht in
dem einer Zenforenlaterhe. Ihre Unterdrückung wäre keine kleine
Sache.

V. Methoden.

Von felbft komme ich von diefer Darftellung des wahren Charakters

der „Neuen Wege" auf gewiffe Methoden, die man in diefer Sache

gegen mich anwendet.
1. Da ift erftens diefes Zitieren von Stellen, die man aus dem

Zufammenhang reißt. Diefe Methode ilt nicht unbekannt, und wer es mit
der Wahrheit und mit feinen Lefern ernft nimmt, vermeidet lie. Wie
nun hier diefes Zitieren gefchehen ift, habe ich an einem Beifpiel nach-
gewiefen. Es ill felbftverftändlich, daß folche Stellen in ihrem
Zufammenhang fich fall immer ganz anders ausnehmen als in einer
ifolierenden und noch dazu tendenziöfen Zufammenftellung. Wenn
der Raum, den ich in Anfpruch nehmen darf, es erlaubte, fo könnte ich
das mit Leichtigkeit an faft jedem einzelnen diefer Zitate nachweifen.
Befonders auch an dem in hetzerifcher Abficht befonders herausgegriffenen

über die nordifche Neutralität und Motta. Man müßte eben wiffen,
daß ich von diefem Zufammenhang fchon öfters gefprochen habe und
daß ich als Proteftant und Sozialift die Paradoxie betonen will, daß
rein proteftantifche und fozialdemokratifch regierte Länder fich
ausgerechnet von einem Mann fo wefentlich beeinfluffen ließen, deffen
Stellung zum geiftlichen und weltlichen Rom man kennt. (Ich könnte
Sie fonft durch Mottas eigene Bekenntniffe illuftrieren.)

Man müßte alfo für ein richtiges Urteil über die „Neuen Wege"
loyalerweife, und wie es von der echten Wiffenfchaft gefordert wird,
auch den ganzen Zufammenhang ihrer Arbeit, wie der des Redaktors,
in Betracht ziehen. Mit einem Zitieren, wie der Preffeftab es anwendet,
kann man alles beweifen. Ich anerbiete mich, damit z. B. ohne Mühe
die Bibel als ein Lehrbuch des Atheismus hinzultellen. Daß ein folches
Zitierverfahren auch undemokratifch ill, foli ebenfalls ausgefprochen
werden. Denn zum Fundament der Demokratie gehört auch die
Achtung vor dem Rechte des Andern.1)

2. Aber noch mehr tritt diefes Undemokratifche und Unfchweize-
rifche in dem Vorgehen gegen mich hervor, wenn man das ganze

x) Die Beleuchtung der durch die Anklage gehandhabten Zitiermethode wird
durch die Erklärung von Lejeune meifterhaft durchgeführt.
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Prozedere diefes Angriffes bedenkt. Wäre es, frage ich, nach meiner
ganzen Stellung und Vergangenheit, einem mehr als Siebzigjährigen
Mann gegenüber, auf Schweizerboden völlig undenkbar gewefen, daß
man über die vorliegende Sache eine perfönliche Ausfprache mit ihm
gefucht hätte, zu der er gern bereit gewefen wäre? Oder ill ein folches
Anfinnen eine lächerliche Anmaßung? Ich weife darauf hin, daß in
mehreren mir bekannten Fällen das fehr viel jüngeren Männern gegenüber

gefchehen ift. Warum mir gegenüber nicht? Wäre es auf Schweizerboden

und einem Mann in meinem Alter und von meiner unanfechtbaren

fchweizerifchen Gefinnung undenkbar gewefen, daß man, wenn
man eine folche perfönliche Ausfprache nicht wollte, mich in einem an-
ftändigen und vielleicht fogar freundlichen Schreiben auf das
aufmerkfam gemacht hätte, was der Militärzenfur an der Haltung der
„Neuen Wege" anfechtbar erfcheine? Ich hätte darauf meinerfeits gern
ausführlich Befcheid gegeben. Andern gegenüber hat man es fo gehalten,

warum mir gegenüber nicht? Warum mußte ich fofort ein Dokument

bekommen, das ich nur als einen Wifch bezeichnen kann und
worin ich etwa fo behandelt werde, wie man einen Schulbuben behandeln

mag? Warum hat man mir nachher mit keinem Worte mitgeteilt,
daß ich mich aufs neue gegen die Regeln der Zenfur verfehlt hätte,
fondern ift entgegen dem fonft üblichen Verfahren fofort mit der
öffentlichen Verwarnung und mit der Androhung des Verbotes
vorgegangen? Warum hat man — in merkwürdiger Eile! — fogar
verfucht, das fofortige Verbot ohne weitere vorherige Warnung
durchzufetzen? Warum das alles? Die Antwort ill klar: Es Heckt hinter
alledem auch eine perfönliche Feindfchaft gegen mich, die fich bloß aus
politifcher Gegnerfchaft und ihrem angehäufien Reffentiment erklärt.
Sollen aber unfere Rechtsinftitute, foil im befondern die militärifche
Zenfur ein Werkzeug politifcher Gegnerfchafi werden? — Daß ich mit
diefer Deutung nicht unrecht tue, beweifen vollends zwei weitere
Tatfachen. Da ifi einmal die Oeffentlichkeit der Verwarnung und die Art,
wie diefe fich an andere reiht, die ausgefprochen infamierend wirken.
Infamierend foil offenbar diefer Modus auch für mich wirken. Dazu
gefeilt fich eine Formulierung der Mitteilung an die Telegraphenagentur,

welche ganz deutlich die Tendenz verrät, mich bei meinen
Mitbürgern und Mitmenfchen in ein übles Licht zu fetzen- Es kommt dazu

aber noch ein anderes Moment. Der Unterzeichner der „Verwarnung"

ift der gleiche Profeffor Guggenbühl, der nach wiederholter
Polemik gegen die „Pazififten", einer Polemik der leidenfchaftlichllen
Art, mich und die „Neuen Wege" vor kurzem in der gleichen „Neuen
Zürcher Zeitung" im gleichen Stil angegriffen hat. Ill es im Angeficht
all diefer Umftände übertrieben, wenn ich von perfönlicher, aus
politifcher entfpringender Feindfeligkeit rede, die hinter dem Vorgehen
gegen mich liehe?

Dazu gefeilt fich aber eine weitere, fehr gravierende Tatfache,
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welche die ganze Methode des Vorgehens gegen mich beleuchtet. Man
vergleiche einmal jene erfte „Verwarnung" von Anfang Januar mit der
zweiten von Anfang April. Ift es nicht merkwürdig, daß in jenem
erften Dokument kein Wort von „Neutralität" und „Wehrwillen"
fteht, fondern bloß von Aeußerungen über Stalin und Hitler die Rede
ift? Und doch lagen meine Aeußerungen über „Neutralität" und
„Wehrwillen" fchon damals vor. Warum verfchwindet auf einmal
jenes Argument „Stalin/Hitler" und tauchen „Neutralität" und „Wehrwillen"

auf? Wenn man fich nicht Naivität zur unbedingten Pflicht
macht, fo gibt es dafür nur eine Antwort: Man hat fich in der Zwi-
fchenzeit darauf befonnen, daß man mit der Anklage auf Verfloß
gegen „Neutralität" und „Wehrwillen" die Mitbürger ungleich beffer
gegen mich aufhetzen kann, als mit Beleidigungen Stalins und Hitlers.
Damit wird aber der ganze Charakter der Aktion gegen mich mit
Blitzlicht beleuchtet: Es ifl eine politifche Aktion gegen einen verhaßten
politifchen Gegner, für welche man die geeigneten Anfatzpunkte
gefucht hat.

Der Schlag gilt aber nicht nur mir, fondern er gilt überhaupt der
Oppofition gegen eine beftimmte Macht und Denkweife, und zwar
einer Form von Oppofition, die gewiffen Kreifen befonders verhaßt
ift. Kein Menfch, der die Wahrheit fehen will, kann das leugnen.

VI. Erklärung.
Und nun, wie Helle ich mich nach alledem zu der Aufforderung,

daß ich mich bei allem Politifchen, was ich in den „Neuen Wegen"
fchreibe, an die Weifungen des Preffeftabes halten foüe? Ich antworte:

i. Ich bilde mir ein, daß ich die politifche Lage und das, was fie
von einem gewiffenhaften Mann und Schweizer verlangt, mindeftens
ebenfo gut beurteilen könne als der Preffeftab oder irgend eine andere
offizielle Inftanz. Schließlich habe ich nicht ein reiches und langes
Leben hindurch mich mit foviel Einfatz um die Erkenntnis der
politifchen Dinge bemüht, um mich nun darin dem Urteil irgend eines,
vielleicht blutjungen Offiziers zu unterwerfen, der diefes Urteil
vielleicht bloß aus feinem Leibblatt fchöpft. Das wäre eine Art
Wegwerfung, die ich als unwürdig empfinde. Schließlich habe ich in Zeiten,
die für die politifche Urteilsbildung noch viel fchwieriger waren als
die jetzigen, bewiefen, daß mein Urteil fehr viel richtiger war, als das
unferer oberften Behörden, der militärifchen wie der bürgerlichen.
Selbstverständlich nehme ich keine Unfehlbarkeit in Anfpruch. Gewiß
habe auch ich mich manchmal geirrt und werde es auch künftig tun.
Aber das glaube ich doch ohne Ueberhebung erklären zu dürfen, und
kann mich dafür auf das Zeugnis fehr vieler, darunter der bedeutendften

Zeitgenoffen, berufen, daß meine Gefamtauffaffung der weltpolitifchen

wie der fchweizerifchen Entwicklung fich auf hervorragende
Weife bewährt habe.
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Sollte aber die militärifche Zenfurbehörde dennoch an meiner
politifchen Kompetenz zweifeln, fo biete ich ein Mittel an, fich darüber
Klarheit zu verfchaffen: Sie unterwerfe mich einem politifchen Examen,
d. h. einem Examen über die politifchen Grundthemen, befonders der
Gegenwart. Obfehon ich kein Liebhaber von Examen bin, Helle ich
mich mit meinen einundfiebzig Jahren einem folchen. Nur eine Bedingung

Helle ich: daß ich als einundfiebzigjähriger Mann felbfi auch an
meine Examinatoren Fragen richten darf! Mein Angebot ifi nicht Spaß,
fondern völliger Ernfi.

2. Meine zweite Erklärung ill: Ich faffe meine ganze Tätigkeit als

Schriftfteller, anderswo wie in den „Neuen Wegen", als Wahrheitsdienft

auf. Ein folcher fchließt zweierlei ein: Einmal die ftrengfle
Gewiffenhaftigkeit in bezug auf das, was man ausfpricht. Diefe mache
ich mir zur Pflicht. Ich verwende unendliche Mühe auf die Ergründung
der Wahrheit im Kleinen wie im Großen. Daß deshalb gleichwohl
Irrtümer im Kleinen wie im Großen vorkommen, ill nicht nur menfchlich,

fondern in einer fo wild und bunt bewegten Zeit wie der unfrigen
erft recht felbftverftändlich. Aber ich übe „Kontrolle', ich felbft, ftren-
gere als fonft jemand könnte. Wieviel ändere ich am gefchriebenen, ja
auch am fchon gedruckten Wort. Alles vor Gott und meinem
Gewiffen. Aber zum Wahrheitsdienft gehört auch ein Zweites: die
ftrenge Pflicht zur Vertretung und Ausfprache des als Wahrheit
Erkannten. Und da habe ich nun nicht das Gefühl, daß ich im Ganzen

und Großen gefprochen übertrieben, fondern das gegenteilige,
daß ich der Wahrheit oft nicht genügend ftärken Ausdruck
verliehen habe.

Diefes Gefühl überkommt mich befonders, wenn ich an die Bibel
denke, und hier etwa an die Propheten Ifraels. Wie ganz anders haben
die über viel geringere Uebel geredet! Und das muß ich nun betonen:
Ich Helle mich in all meinem Tun und Reden auf den Boden der Bibel,
fo gut ich es vermag und verliehe, das heißt: ich Helle midi auf den
Boden einer höchften Wahrheit, der wir unbedingt im Tun und Reden
zu gehorchen haben und die auch die Folgen übernimmt, wenn wir ihr
ehrlich und ernfthaft dienen. Sollte das in der Schweiz nicht mehr
erlaubt fein? Dann fage ich noch einmal: Dann verbietet die Bibel! Laßt
fie durch militärifche Kommandos von den Kanzeln herunterholen!
Das ill dann ehrlich und männlich! Aber das Spiel mit einer Bibel, der

man nicht gehorchen darf, muß einmal aufhören. Schafft dann allerdings

auch die Feldprediger und die Feldgottesdienfte ab — und auch
den Soldateneid!

Vielleicht auch erinnern fich folche, für die ähnliche Gedanken nur
Torheit find, daran, daß lie einmal als Studenten gelungen haben:

„Wer die Folgen zuvor ängftlich erwägt,
Der beugt fich, wo die Gewalt fich regt",



und „Wer die Wahrheit kennet und taget fie nicht,
Der ill fürwahr ein erbärmlicher Wicht-"

Ein folcher Wicht will ich nicht am Ende meiner Tage noch werden.
Ich will mich nicht vor Ulrich Zwingli, Heinrich Peftalozzi, Alexander
Vinet, Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller fchämen, dazu vor meinen
Vorfahren, die feit vielen Jahrhunderten als freie Mäner auf dem
Boden eines freien Volkstums geftanden und dafür in furchtbaren
Schlachten ihr Blut vergolten haben.

Ich erkläre: Für mein Reden und Schreiben anerkenne ich nur eine
Kontrolle, Gott und mein Gewiffen, verbunden mit meinem
Wißen. So diene ich auch meinem Volke am beften. Ich hätte nicht in
kritifchen Zeiten ihm die Dienfte geleiftet, die ich geleiftet habe, wenn
ich nicht felbftändig, d. h. frei gedacht und geredet hätte. Gerade jetzt
hat unter Volk, wie die ganze Welt, nichts fo fehr nötig als Wahrheit
und Wahrheitsdienft. Sie allein find unfere Rettung. Calvin fagt
einmal: „Es ill unerträglich für einen freien Mann, fich die Ausdrücke,
die man brauchen dürfe oder nicht, vorfchreiben laffen zu muffen.
Ich habe es wenigftens bisher nicht gelernt, meine Worte nach anderer
Leute Mund zu wählen und will es auch nicht mehr anfangen." So
fage auch ich!

Calvin hat diefes Wort inmitten von Gefahren gefprochen, die
ebenfo groß, wenn nicht größer waren, als die, worin fich heute die
Schweiz befindet. Aber gerade der Calvin des freien Wahrheitswortes
ift auch der bette Schutz der Stadt Genf gewefen. Calvin wäre
überhaupt nicht das geworden, was er für die Welt und auch für die
Schweiz geworden ift, wenn er nicht fo gedacht und gehandelt hätte.
Aber auch für mich wäre es moralifcher Selbftmord, wenn ich mich
anders verhielte. Ich will mich wahrhaftig nicht mit Calvin vergleichen,
aber was er mit diefen Worten von fich bekennt, gilt für jeden, der
den Namen Mann, Demokrat, Schweizer verdient. Ich wenigftens-
würde lieber die Feder zerbrechen, mit der ich dies fchreibe, als anders
reden als ich denke, Gott und meinem Gewiffen (wozu mein Wiffen
gehört), allein verantwortlich.

3. Zum dritten erkläre ich: Ich habe in meinem ganzen Leben,
wenigftens im öffentlichen, nichts fo Schweres erlebt, als das, was mir
nun in meinen alten Tagen widerfährt. Mein ganzes Leben ift erfüllt
gewefen von der Liebe zur Schweiz, vom Kampf für die Schweiz und
um die Schweiz. Und ich meine, der Schweiz Einiges gegeben zu haben.
Davon will ich nur Weniges hervorheben, fehr ungern, aber dazu
gezwungen. Es hat kein Menfch in der Schweiz fo früh und fo
nachdrücklich und umfallend wie ich jene Gefahr erkannt und davor
gewarnt, die uns jetzt tödlich bedroht. Ich war der Erfte, der 1914,
noch vor Spitteler, eine wirkfame Mahnung zur Befinnung an die
Schweiz gerichtet hat. Wieder war ich der Erfte, der inmitten der
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intellektuellen Kreife auf die wahren Grundlagen fchweizerifcher Kultur,

im Gegenfatz zu einer uns imponierenden fremden, hingewiefen
hat. (Vgl. meine Reden und Artikel: „Die geiftige Unabhängigkeit der
Schweiz", die im damaligen „Wiffen und Leben" erfchienen find.) In
diefem Kampf habe ich die fchwerften perfönlichen Opfer bringen
muffen und gern gebracht. Es ift fodann allgemein anerkannt, daß ich
mit meinen Freunden zufammen einen ganz befonders wefentlichen
und wirkfamen Beitrag zur Schließung der Kluft zwifchen der
deutfchen und weifchen Schweiz geleiftet habe. Und wieder haben nach
dem Ende des Krieges ich und meine Freunde, entgegen der üblichen
Verleumdung, fehr wefentlich mitgeholfen, daß es bei uns nicht zu
gewaltfamen Entladungen der fozialen Spannung gekommen ift. Endlich

habe ich damals fehr vielen Schweizern durch mein Buch „Die neue
Schweiz" eine Grundlage für ihr Schweizertum gegeben. Das haben
mir fehr viele bezeugt. Ich habe gerade aus fchweizerifchem Wollen
heraus zu der Bewegung der Volkshochfchule Urfprüngliches und We-
fentliches beigetragen, und nicht bloß durch Worte. Auch die wichtigfte
Tat meines Lebens: der Weggang von der Profeffur auf der Höhe
meines Wirkens und die Ueberfiedelung in das Arbeiterquartier, hatte
neben noch höheren Beweggründen auch den Sinn eines zentralen Dienftes

an unferem Volke.
So könnte ich noch fehr vieles anführen. Und nun muß ich am

Abend meines Lebens eine folche Behandlung durch die offizielle
Schweiz erleben! Wahrhaftig, nicht das, was mir perfönlich an
Verkennung, Herabfetzung und Verleumdung zugefügt wird, macht mir
diefe Erfahrung fo fchwer, fondern daß es mit der Schweiz foweit
kommen konnte — daß nun in der Schweiz folche Dinge gefchehen
dürfen! Wobei ich wohlverftanden nicht bloß an das denke, was mir
gefchieht, fondern an das ganze Syflem, den ganzen Geift, von dem es

nur eine Aeußerung bildet.
Ich glaube nicht, daß eine Schweiz, die folches tut, eine Schweiz,

die alles verleugnet, was ihrer Exiftenz Recht und Wert verleiht,
leben kann-

VII. Um was es geht.

Meine Herren! Ich habe ohne Rückhalt gefprochen, als freier Bürger

wie Sie, nicht als Untertan, fo wie einft Schweizer zu Schweizern
gefprochen haben. Es wird fich zeigen, ob man das heute noch
verftehen kann. Ich habe auch ausführlicher reden muffen, als fonft eine
Befchwerdefchrift zu tun pflegt. Aber es handelt fich hier nicht um eine
bloß formale Sache, auch nicht, nochmals fei es gefagt, um meine
eigene Sache, auch nicht bloß um die „Neuen Wege": Es geht um
fundamentale Prinzipien alles politifchen Lebens, und nicht nur des

politifchen, und es geht um die Schweiz.
Meine Herren! Sie haben die Macht, das zu tun, was Sie für gut



halten. Sie können die „Neuen Wege" unterdrücken, ihre Stimme
erfticken, mir felbft und der religiös-fozialen Bewegung einen Schlag
verletzen, der in Ihren Augen vielleicht entfcheidend fein foil.

Sie können das tun; Sie haben gegenwärtig zwar nicht das Recht,
aber die Macht dazu. Ob Sie diefelbe immer, oder auch nur lange
haben werden, ift eine Frage, die Sie immerhin überlegen dürften.
Denn es ill noch nicht aller Tage Abend. Aber zweierlei follten Sie
nicht vergeffen.

Einmal: Unfere Sache und meine Sache werden Sie mit einem
folchen Schlage nicht zerftören, im Gegenteil, nach allen gefchichtlichen
Erfahrungen bloß ftärken. Ich bin in diefer Beziehung ganz ruhig
und getroft.

Sie follten aber auch etwas anderes bedenken. Wenn Sie den von
einigen Kreifen wohl längft geplanten und erfehnten Schlag gegen
mich, die „Neuen Wege" und die Sache, die Sie vertreten, führen, fo
befchwören Sie in äußerft kritifcher Stunde einen großen Kampf herauf.

Diefes Vorgehen würde weit in der Welt herum bei Menfchen,
die zählen, Auffehen erregen und ganz Sicher der Schweiz nicht
Achtung und Sympathie verfchaffen. Auch in der Schweiz würde es

nicht fo einfach hingenommen werden, wie fich wohl die Urheber diefer

Aktion gedacht haben mögen. Das Urteil des Volkes dürfte ziemlich

anders lauten, als das eines Großteiles der Preffe. Es wird eine tiefe
Erfchütterung des Vertrauens zu unferen Behörden, befonders den
militärifchen, und zum Beftand der Grundrechte der fchweizerifchen
Demokratie entliehen. Der Stein, der gegen mich geworfen würde,
könnte leicht auf Sie und auf die Schweiz zurückfallen.

Das ift keine Drohung — eine folche liegt mir fern — aber da
leicht der Fall fein könnte, daß fich folche unter Ihnen befänden, die
über mich und meine Sache nur durch das Urteil gewiffer Kreife orientiert

wären und darum den Ernft und die Bedeutung diefes Kampfes
verkennten, fo ift eine Erinnerung daran wohl notwendig. Die
Verantwortung liegt auf Ihnen.

Achtungsvoll ergeben
Dr. Leonhard Ragaz.

V.

Herr Pfarrer Robert Lejeune hat meiner Befchwerdefchrift
folgendes Schreiben beigefügt.

Zürich, den 5. April 1940.
An den Rechtsdienft der
Abteilung Preffe und Rundfunk im Armeeftab.

Die Vereinigung „Freunde der ,Neuen Wege'" als Herausgeberin
der Zeitfchrift „Neue Wege" und die Schweizerifche religiös-foziale
Vereinigung, der diefe Zeitfchrift als Organ dient, fchließen lieh der
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Befchwerde an, welche Dr. theol. h. c. Leonhard Ragaz, der verantwortliche
Redaktor der Zeitfchrift, gegen die vom Preffechef des

Territorialkommandos 6 gegen ihn verfügte öffentliche Verwarnung mit
Androhung des Verbotes der Zeitfchrift „Neue Wege" eingereicht hat.
Die beiden Vereinigungen machen dabei ihrerfeits folgendes geltend:

In der Dr. L. Ragaz am i. IV. a. c. zugeftellten Verfügung wird
diefem vorgeworfen, daß er die Neutralitätspolitik der Schweiz
verächtlich gemacht habe und daß er die fyllematifche Diffamierung der
fchweizerifchen Neutralitätspolitik mit dem ebenfo fyftematifch betriebenen

Verfuch einer Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen

Wehrbereitfchaft verbinde. Diefe Befchuldigungen begründet der
Preffechef des Territorialkommandos 6 durch Anführung einer Reihe
beanftandeter Aeußerungen von Dr. Ragaz in der erwähnten
Zeitfchrift, in welchen ein fchwerer Mißbrauch der Preffefreiheit erblickt
wird.

Nach gründlicher Prüfung der beanftandeten Aeußerungen fehen
wir uns zu der Feftftellung genötigt, daß die gegen Dr. Ragaz erhobenen

Anfchuldigungen eine Entftellung feiner tatfächlichen Haltung
bedeuten und daß die zur Begründung angeführten Aeußerungen
willkürlich aus ihrem Zufammenhang herausgeriffen und dadurch ihrem
eigentlichen Sinn entfremdet wurden. Wir werden nachftehend diefe
unfere Feftftellung durch eine Gegenüberftellung der angeführten Zitate
mit den tatfächlichen Aeußerungen von Dr. Ragaz belegen.

Vorerft fei indeffen noch darauf hingewiefen, daß in einer bereits
am 9.1. a. c. durch die Preffekontrolle Bezirk Zürich des
Territorialkommandos 6 erfolgten Verwarnung, in welcher Dr. Ragaz für den
Wiederholungsfall fchärfere Maßnahmen angedroht wurden, ganz
andersartige Vorwürfe erhoben wurden. In diefer früheren Verwarnung

wurden Aeußerungen beanftandet, in welchen Dr. Ragaz fcharfe
Kritik an den ruffifchen Machthabern übte und diefe in ihrer Haltung
mit ähnlichen Ericheinungen im heutigen Deutfchland verglich. In dieier

Kritik des Stalinismus und Hitlerismus erblickte die Preffekontrolle
eine Heruntermachung fremder Staatsmänner und Regimes, die mit
unterer abfoluten Neutralität nicht vereinbar fei. Trotzdem die
beanftandeten Aeußerungen in Nummern der „Neuen Wege" Stehen, auf
die fich teilweife auch die neue Verwarnung mit ihrer fchärferen
Maßnahme bezieht, ift in jener früheren Verwarnung nicht davon die Rede,
daß Ragaz die Neutralitätspolitik der Schweiz verächtlich mache oder
die fchweizerifche Wehrmacht verhöhne und untergrabe, fo daß der
Wiederholungsfall fich höchftens auf die Tatfache einer Beanftandung
überhaupt, nicht aber auf die Art der Verfehlung von Dr. Ragaz
beziehen kann. Man kann fich fragen, ob angefichts diefes Sachverhalts
jener Wiederholungsfall überhaupt gegeben ift, für den Dr. Ragaz die
jetzt verfügte fchärfere Maßnahme angedroht worden ift.

Was nun aber die neue Beanftandung betrifft, in welcher gegen
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Dr. Ragaz erftmals der Vorwurf erhoben wird, daß er die
Neutralitätspolitik der Schweiz verächtlich mache und die fchweizerifche
Wehrbereitfchaft zu verhöhnen fuche, fo muffen wir die zur Begründung
diefer Vorwürfe angeführten Zitate mit aller Entfchiedenheit bean-
ftanden, da die hier geübte Zitierungsweife dem wahren Sinn jener
Aeußerungen nicht gerecht wird, ja diefen Sinn vielfach entftellt.

In der aus der Dezember-Nummer 1939, Seite 589, angeführten
Stelle wird zwar tatfächlich in einem Nebenfatz die „umfaffende
Neutralität" von Dr. Ragaz als „umfaffende Selbftfucht" bezeichnet. Aber
fchon das im ganzen Satz angewandte Wortfpiel mit dem Ausdruck
„umfallend" läßt diefe Bezeichnung in etwas anderem Lichte erfcheinen;

vor allem aber liegt der ganze Nachdruck des Satzes — was das
Zitat in keiner Weife ahnen läßt — auf der Behauptung, daß uns nur
die „umfaffende Solidarität" in einem „umfaffenden heiligen Recht"
rette, wobei der Verfaffer diefen wefentlichen Sinn des Satzes erft noch
durch Sperrung der beiden entfcheidenden Worte hervorhebt! In diefer
Behauptung des Verfaffers, daß ein kleines Volk wie die Schweiz nur
durch die Solidarität der Völker und durch das über allen ftehende
Recht gerettet werden könne, liegt nun wahrhaftig nicht jene behauptete

„fyftematifche Diffamierung der ichweizerifchen Neutralitätspolitik",
die der Preffechef mit dem Zitat beweifen möchte, oder es fei

denn, daß man in jedem Bekenntnis zu den Grundwahrheiten des
Völkerbundes und in allem Glauben an eine neue Rechtsordnung zwifchen
den Völkern fchon eine folche Diffamierung fehen möchte! Auch der
Ausdruck „Selbftfucht" rechtfertigt jene fchwerwiegende Befchuldigung
in keiner Weife, wird doch gerade von den Befürwortern der
umfaffenden Neutralität zu deren Begründung immer wieder das aus-
fchließliche Eigenintereffe der Schweiz geltend gemacht.

Wenn es in der Verfügung fodann heißt: „In der Nummer vom
Januar 1940, Seite 36, wird die neutrale Haltung der Schweiz als

Jämmerlich' verunglimpft", fo erweckt diefer Satz einen wefentlich
andern Eindruck als die damit charakterisierte tatfächliche Aeußerung
von Dr. Ragaz: „Eher jämmerlich war die Haltung der ,Neutralen',
vor allem der Schweiz." Während der Satz der Verfügung den An-
fchein erwecken will, als wolle Dr. Ragaz überhaupt die Neutralitätspolitik

„verunglimpfen", da er fich ja einer „fyftematifchen Diffamierung

der fchweizerifchen Neutralitätspolitik" fchuldig machen foil,
fpricht Ragaz tatfächlich von der Haltung der Neutralen — und unter
diefen Neutralen freilich vor allem der Schweiz — während der
Verhandlungen der Völkerbundsverfammlung über den Ausfchluß
Rußlands! Dabei dürften die Schweizer wohl wenig zahlreich fein, die nicht
mit Ragaz der Auffaffung find, daß diefe Neutralen — und mit ihnen
wiederum auch die Schweiz — mehr Ehre eingelegt hätten, wenn Sie

den Angriff Rußlands auf Finnland deutlich als Rechtsbruch bezeichnet
und diefer Empfindung durch Eintreten für den Ausfchluß Rußlands
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aus dem Völkerbund Ausdruck gegeben hätten. Daß aber Ragaz bei
folcher Kritik an der Haltung der Neutralen die Schweiz befonders
hervorhebt, dürfte fchon dadurch gerechtfertigt fein, daß man von der
Schweiz angefichts ihrer Stellungnahme bei der Aufnahme Rußlands
in den Völkerbund eine befonders entfchiedene Haltung erwarten
konnte. Wir wagen die Behauptung, daß das Schweizervolk in feiner
überwiegenden Mehrheit eine deutliche Stellungnahme gegenüber dem
ruffifchen Angriff eher begriffen hätte als jene Stimmenthaltung, und.
daß es deshalb in der kritifchen Beurteilung von Dr. Ragaz nicht eine

„Verunglimpfung" erblicken kann, die mit der fcharfen Maßnahme
einer öffentlichen Verwarnung geahndet werden muß.

Wenn Ragaz auf Seite 55 derfelben Nummer im Hinblick auf die
Haltung der Schweiz gegenüber eben diefer Aktion des Völkerbundes
fich die Bemerkung erlaubt, daß fie dabei „wenig Ehre eingelegt" habe
— „wenig ehrenhaft" gehandelt habe, zitiert die Verfügung —, fo
ftellt auch diefe Aeußerung nicht einen „fchweren Mißbrauch der
Preffefreiheit" dar, oder wir müßten denn freilich angefichts diefer
weitern Beanftandung die Frage aufwerfen, bis auf welchen Reft denn
eigentlich die Preffefreiheit eingefchränkt worden ift, daß fchon eine
folche kritifche Aeußerung als Mißbrauch bezeichnet und beftraft werden

kann.
In der beanftandeten Stelle auf Seite 58 der gleichen Nummer hat

Dr. Ragaz tatfächlich feiner Befürchtung Ausdruck gegeben, „daß
gerade der Neutralitätsgötze, dem wir fo eifrig vertraut und fo willig
geopfert haben, uns zum Verhängnis werden wird", und wir muffen
es dem Urteil der diefe Befchwerde behandelnden Inftanz anheimstellen,

ob fie darin wirklich das dem Verfaffer zur Laft gelegte
Vergehen erblicken will. Völlig willkürlich wird dann aber mit diefem
zitierten Satze ein fpäterer, bereits in ganz anderem Zufammenhang
flehender und auf andere Gefahren fich beziehender Satz desfelben Ab-
fchnittes verbunden, in welchem Dr. Ragaz feine Ueberzeugung aus-
fpricht, daß ftets unfer eigenes Verhalten unfere größte Gefahr fei und
daß unfer eigenes Verhalten Kataftrophen notwendig machen,
Kataftrophen herbeiziehen könne. Dabei bezieht der Preffechef in ganz
unzuläffiger Weife diefes vom Verfaffer fehr weit und allgemein
verftandene „eigene Verhalten" auf die weiter oben kritifierte
Neutralitätspolitik, — ja durch eigenmächtiges Einfchieben der Worte „nämlich

ihre Neutralitätspolitik" gibt er dem Satz einen anderen, vom
Verfaffer gar nicht beabsichtigten, fich nun fpeziell auf die
Neutralitätspolitik der Schweiz beziehenden Sinn. Erft bei folcher durch
willkürliche und unzutreffende Einfchiebung in das Zitat hineingelegte
Interpretation gelingt es, auch aus diefem vom Verfaffer ganz anders
verftandenen Satze einen weiteren Beweis der „fyllematifchen
Diffamierung der fchweizerifchen Neutralitätspolitik" zu konftruieren. Auch
wenn wir dem Preffechef bei folcher Entftellung die bona fides zubilli-
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gen wollen, fo muffen wir doch gegen eine folche mit willkürlichen
Interpretationen und Konftruktionen operierende Zitierungsweife aufs
entfchiedenfte Verwahrung einlegen.

In der Nummer vom Februar 1940, Seite 95, fchreibt Ragaz
tatfächlich, wie die Verfügung zitiert, von der „ganzen Nichtigkeit des

Götzen Neutralität", — doch wie gänzlich anders nimmt fich diefer
beanftandete Ausdruck aus, wenn er im Zufammenhang des ganzen
Satzes gelefen wird: „Selbstverständlich kann es fich auf meinem Boden
nicht um ein militärijches Eingreifen in den Kampf an der Seite der
Weltmächte handeln, wohl aber um ein wenig Befcheidenheit, um ein
wenig Erkenntnis des Sachverhalts, um ein wenig Scham, um ein wenig
Einficht in die ganze Nichtigkeit des Götzen Neutralität." Ja, wenn
mit jenem aus dem Zufammenhang herausgeriffenen Ausdruck der
Eindruck erweckt werden follte, als fordere der Verfaffer die Preisgabe
der Neutralität, und wenn Dr. Ragaz vorgeworfen wird, daß die aus
den „Neuen Wegen" zitierten Aeußerungen dem Ausland die Möglichkeit

geben, fogar den Neutralitätswillen der offiziellen fchweizerifchen
Inftanzen in Zweifel zu ziehen, dann muß die Weglaffung des erften
Teils diefes Satzes erft recht als Entftellung der wahren Anficht und
Abficht des Verfaffers bezeichnet werden.

Gerne konftatieren wir, daß der anfchließende Satz — „Diefer
Götze aber wird uns noch fehr zu fchaffen machen; er wird uns
wahrfcheinlich fchwere Tage bereiten, fchwere Not und vielleicht fchwere
Schande; je rafcher wir ihm zu Ehren Gottes, und das heißt: der
Solidarität der Völker, den Abfchied geben, defto beffer für uns und
andere" — richtig wiedergegeben worden ill und daß deshalb hier
ausnahmsweife auch die wahre Tendenz des Verfaffers zum Ausdruck
kommt, nämlich fein Einftehen für die Solidarität der Völker und fein
Glaube an eine neue, auf das Recht gegründete, durch „kollektive
Sicherheit" gefeftigte Völkerwelt. Zu folcher Solidarität der Völker hat
fich feinerzeit das Schweizervolk durch feinen Beitritt zum Völkerbund
bekannt, und folchem Glauben hat zu wiederholten Malen der
offizielle Vertreter der Schweiz in Genf beredten Ausdruck gegeben,
— mit feinem Kampf gegen die im Namen der Neutralität
praktizierte Preisgabe jener Solidarität der Völker will aber Ragaz der einft
erkannten und bekannten Wahrheit auch in der heutigen Zeit des
Unglaubens und des Abfalls die Treue halten.

In einer Fußnote auf Seite 105 der gleichen Nummer fpricht Ragaz
zwar wirklich von einer „Neutralitätsfiktion" und bezeichnet diefelbe
als „fadenfcheinig". Diefe beiden Ausdrücke werden aber nicht — wie
es in der Verfügung heißt — unter Hinweis auf die von der Schweiz
verfolgte Politik der umfaffenden Neutralität gebraucht, fondern unter
Hinweis auf die im Bericht des Bundesrates über die letzte
Völkerbundsverfammlung über den Ausfchluß Rußlands geäußerte Genugtuung.

Die in diefen beiden Ausdrücken enthaltene Kritik gilt dem
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Widerfpruch, der darin liegt, daß der Bundesrat mit Rückficht auf die
umfaffende Neutralität zwar in Genf Sich einer Stellungnahme zum
beantragten Ausfchluß Rußlands glaubte enthalten zu muffen, in
feinem Bericht aber immerhin der Genugtuung über diefen Ausfchluß
Ausdruck gibt. Es geht nun keineswegs an, diefe Ausdrücke, die von
Ragaz unter Hinweis auf einen ganz beftimmten Einzelfall angewendet

worden find, allgemein als ein Urteil über die von der Schweiz
verfolgte Politik der umfaffenden Neutralität hinzuftellen.

Der aus der Nummer vom März 1940, Seite 137, angeführte Satz,
in welchem Dr. Ragaz zu den jünglten Ereigniffen in Nordeuropa
Stellung nimmt, ift richtig zitiert worden, was wir wiederum angefichts
der fonft geübten Zitierungsweife ausdrücklich anerkennen wollen. Wir
geben auch zu, daß wir uns diele Aeußerung in formeller Hinficht
etwas anders wünfchen möchten, können aber trotz des Hinweifes auf
den verftorbenen Bundesrat Motta in der von Ragaz an der Haltung
der nordifchen Staaten geübten Kritik keine Verächtlichmachung der
Neutralitätspolitik der Schweiz erblicken. Wenn Ragaz feiner
Ueberzeugung Ausdruck gab, daß jene von den nordifchen Staaten befolgte
— bei uns befonders durch Bundesrat Motta vertretene — Politik der
umfaffenden Neutralität am tragifchen Ausgang des heldenmütigen
Abwehrkampfes des finnifchen Volkes entfcheidend mitwirkte, fo hat
er damit lediglich etwas konftatiert, was als gefchichtliche Tatfache vor
aller Augen fteht und was denn auch in unzähligen Kommentaren der
in- und ausländifchen Preffe mehr oder weniger deutlich ausgefprochen
wurde. Man mag drum gewiffe Wendungen in diefem Satze bedauern
oder beanftanden — fachlich drückt der Satz nur etwas aus, was gerade
im Schweizervolk weithin mit großem Schmerz empfunden worden ift.

Das letzte Zitat, das zum Beweife der von Ragaz fyftematifch
betriebenen Diffamierung der fchweizerifchen Neutralitätspolitik angeführt

wird, ill leider wieder fehr ungenau wiedergegeben und
verwertet worden. Nach dem Wortlaut der Verfügung bezeichnet Ragaz
auf Seite 15:2 der gleichen Nummer „die von der Schweiz verfolgte
Theorie und Praxis der Neutralität als unwahr, als Schutzfchild für
Feigheit und Egoismus", — Ragaz felber aber fpricht von der „tiefen
Unwahrheit, zu der diefe Theorie und Praxis der Neutralität führt"
und fährt dann weiter: „Man ifl ja gar nicht neutral; man braucht die
Neutralität nur als Schutzfchild für Feigheit und Egoismus, nimmt
aber ungefcheut und leidenfchaftlich Partei da, wo es einem paßt und
man glaubt, es fich erlauben zu dürfen." Es ill ein Unterfchied, ob
man die „von der Schweiz verfolgte" — wie wiederum willkürlich
eingefchoben wird! — Theorie und Praxis der Neutralität als
„unwahr" bezeichnet, oder ob man allgemein — ohne jeden Hinweis auf
die offizielle Neutralitätspolitik der Schweiz — von der „Unwahrheit"
fpricht, zu der die Theorie und Praxis der Neutralität führe. Ragaz
fpricht hier gar nicht befonders von der offiziellen Neutralitätspolitik,
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wie die ungenaue Zitierung mit ihrem Einfchub es annehmen läßt,
fondern von jener im ganzen Volk und gerade bei eifrigften Befürwortern
der umfaffenden Neutralität immer wieder hervortretenden Erfcheinung,

daß man lieh im einen Fall ängltlich neutral verhält, im andern
Fall aber feine Stellungnahme fehr deutlich bekundet und fich bei folch
verfchiedener Haltung nicht zuletzt vom Maß des damit verbundenen
Rifikos beftimmen läßt.

So ergibt lieh bei einer genauen Prüfung der von Dr. Ragaz in
feiner Zeitfchrift gemachten Aeußerungen ein wefentlich anderes Bild,
als aus den unter Ziffer I, i vom Preffechef des Territorialkommandos

6 angeführten Zitaten. Wenn daher der Preffechef glaubt, mit
diefen Zitaten dargelegt zu haben, daß Dr. Ragaz die Neutralitätspolitik

der Schweiz verächtlich mache, fo fehen wir diefen Beweis
keineswegs als erbracht an und muffen die Behauptung einer fyfte-
matilchen Diffamierung der fchweizerifchen Neutralitätspolitik zurückweilen.

Wichtiger aber als diefe uns leider aufgenötigte Beanftandung und
Richtigftellung der angeführten Zitate ill uns der Hinweis auf den
pofitiven Sinn der Ragaz'fchen Kritik. Was Ragaz bekämpft, ift nicht
— wie die Darlegungen des Preffechefs zu zeigen fuchen — die
Aufrechterhaltung der fchweizerifchen Neutralität, fondern das Prinzip
der Ifolierung der Schweiz und die Preisgabe der Solidarität der Völker.

Auch die kritifchen Ausführungen flehen ganz im Dienfte jenes
pofitiven Anliegens, die Völker Europas zu jenen Grundwahrheiten
des Völkerbundsgedankens zurückzurufen, deren Verleugnung fie an
den Rand des Abgrunds geführt hat. Und wenn er in feinem Kampfe
fich auch mit der Haltung der Schweiz leidenfchaftlich auseinanderfetzt,
fo ift das in feinem Glauben an die hohe Miffion der Schweiz begründet,

wie auch in feiner Ueberzeugung, daß die Exiftenz, Freiheit und
Unabhängigkeit der Schweiz nur auf dem Boden einer internationalen
Rechtsordnung gefichert werden kann. Nichts ift darum verkehrter, als
um der negativen Seite diefes Kampfes willen Ragaz eine „fyfte-
matifche Diffamierung der. fchweizerifchen Neutralitätspolitik"
vorzuwerfen oder ihm irgendeine den wahren Intereffen der Schweiz
zuwiderlaufende Abficht unterzufchieben.

Doch wenn fchon die auf die Aufrechterhaltung der Neutralität
Sich beziehenden Anfchuldigungen einer ernfthaften Prüfung nicht
ftandzuhalten vermögen, fo fällt vor einer folchen Prüfung erft recht
die Befchuldigung einer Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen

Wehrbereitfchaft in fich zufammen. Wie fchwach es mit der
Begründung diefes zweiten Anklagepunktes beftellt ift, mag fchon dem
Preffechef des Territorialkommandos 6 bewußt gewefen fein, — fpricht
er doch vorfichtig bloß von einem „Verfuch" folcher Verhöhnung und
Untergrabung, wobei man fich allerdings fragen muß, wie ungefchickt
und fchwächlich der Angeklagte bei feinem „fyftematifch betriebenen
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Verfuch" wohl vorgegangen fein muß, daß er nie über diefes
vorläufige Stadium des Verfuches hinausgelangte, und ob denn fchon ein
folcher bloßer Verfuch die fcharfe Maßnahme einer öffentlichen
Verwarnung rechtfertigen kann.

Drei Aeußerungen von Dr. Ragaz werden angeführt, um den in
der heutigen Zeit befonders fchwerwiegenden Vorwurf des fyftematifch
betriebenen Verfuchs einer Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen

Wehrbereitfchaft zu begründen. So follen in der Nummer vom
Dezember 1939, Seite 588, verfchiedene Kundgebungen des fchweizerifchen

Wehrwillens ins Lächerliche gezogen worden fein. Es kann fich
dabei einzig um folgenden Abfchnitt handeln, den wir vollinhaltlich
wiedergeben wollen:

„Es wäre endlich für die Berichtszeit noch von dem Element des augenblicklichen

fchweizerifchen Lebens zu erzählen, das im Kultus des Militärpatriotismus
befteht. Der ift immerfort mächtig im Schwange. Die neugegründete Organifation
.Armee und Haus' hat auf ihrem Programme vor allem auch die Pflege der .vater¬
ländifchen Gefinnung' in diefem Stil. Die Stiftung ,Pro Helvetia' hält ihre erfte
Sitzung am Morgarten. Vom ,Wehrwillen' tönt es von allen Ecken und Enden.
Und auf Weihnachten follen die Schulkinder den Wehrmännern ein Brieflein
Schreiben. Die Armee ift alles, fie rettet uns!"

Man mag fich nun zu den von Ragaz als Symptome eines im
Schwange feienden Militärpatriotismus erwähnten Gründungen und
Veranftaltungen ftellen wie man will — auch manche treue Lefer und
Freunde der „Neuen Wege" würden z. B. jene Schülerbriefe für die
Wehrmänner in etwas anderem Lichte fehen und bewerten —, jedenfalls

will Ragaz mit diefen kritifchen Aeußerungen nicht die fchweizerifche

Wehrbereitfchaft verhöhnen und untergraben, fondern warnen
vor der Gefahr einer völligen Militarifierung des ganzen Volkes und
alles Lebens überhaupt. Wie man diefe Stelle — wohlweislich ohne
jedes nähere Zitat! — anführen kann, um damit die behauptete fyfte-
matifche Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen
Wehrbereitfchaft oder auch nur den Verfuch einer folchen zu beweifen, und
wie man in einer folchen Aeußerung bereits einen „fchweren
Mißbrauch der Preffefreiheit" erblicken kann, das ift uns fchlechthin un-
verftändlich. So hat denn auch die Preffekontrolle Bezirk Zürich des

Territorialkommandos 6, die fich bei der erften Verwarnung vom
9. 1. a. c auf die gleiche Nummer der „Neuen Wege" ftützte, diefe
Ausführungen nicht beanftandet; erft der Preffechef des
Territorialkommandos 6 hat jetzt nachträglich diefe Stelle zum Anlaß genommen,

Dr. Ragaz den fyftematifch betriebenen Verfuch einer
Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft
vorzuwerfen!

Ganz ähnlich fteht es mit der beanftandeten Stelle in der Februar-
Nummer 1940. Recht fummarifch und wiederum unter Verzicht auf
jegliches Zitat, wird diefe Stelle folgendermaßen angeführt: „Auch in
den „Neuen Wegen" vom Februar 1940, Seite 107, wird der fchweize-
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rifche Wehrwille verächtlich gemacht und die fchweizerifche
Wehrbereitfchaft in Zweifel gezogen." Wiederum muffen wir den ganzen
Abtchnitt, der mit folchen Worten charakterifiert wird, zitieren, um
die völlige Unhaltbarkeit diefer Behauptung aufzuzeigen:

„In der äußeren Politik wird fich wahrscheinlich der deutlche Druck auf die
Kleinen (wie man fie dort nennt) immer ftärker geltend machen, und wir werden
die ganze Herrlichkeit dieSer ,umfaffenden Neutralität' kennenlernen. Schon hat
die ,Berliner BörSenzeitung' mit der ,Mappe' gedroht, worin unSere bisherigen Sünden

gegen die ,wahre' Neutralität gelammelt feien. Demgegenüber fcheint es neben
dem Zurückweichen und Sichducken kein anderes Mittel zu geben als unfere
militärifche Stärkung. So kommt denn der militärifche Vorunterricht wieder aus der
Schublade hervor, in welche ihn allgemeiner Widerfpruch gebannt hatte. Zu den
fchon befchloffenen und den in Ausficht flehenden noch größeren Steuern gefeilt fich
eine ffreiwillige National)pende', deren Zweck neben der Anfpornung des
Militärpatriotismus wohl befonders die Verhüllung des Ungenügenden und Ungerechten
an der Fürforge für die Wehrleute und ihre Familien ift. Auf der anderen Seite
wirft die Spionagegejchichte, in deren Mittelpunkt der bekannte Frontiflenführer
Oberft Fonjallaz fteht, Schatten auf diefe ,Wehrbereitfchaft' der Schweiz — Schatten,

die man freilich nicht zu wichtig nehmen darf."

Wiederum ift für uns fchlechterdings unverftändlich, wie man aus
diefen kritifchen Aeußerungen über Dinge, die weitherum im Schweizervolk

Befremden erweckten, jenen Tatbeftand konftruieren will, daß
Ragaz den fchweizerifchen Wehrwillen verächtlich gemacht und die
fchweizerifche Wehrbereitfchaft in Zweifel gezogen habe. Da die nüchterne

Konftatierung des Sachverhalts beim militärifchen Vorunterricht
fchwerlich in jene Beanftandung hineingezogen wurde, fo dürften wohl
jene Aeußerungen von Ragaz über die Nationalfpende und über die
peinliche Affäre des Oberften Fonjallaz gemeint fein. Was nun aber
die kritifche Bemerkung über die Wehrmännerunterftützung betrifft,
deren Ungenügen durch jene Nationalfpende wohl verhüllt werden
follte, fo hat Ragaz damit ganz einfach auf ein Verfagen hingewiefen,
das tatfächlich geeignet war, die Wehrbereitfchaft — die von Ragaz
felbft in keiner Weife verächtlich gemacht wurde — zu erfchüttern,
und das gerade von folchen fehr nachdrücklich kritifiert wurde, die
durch diefe fchwache Stelle unferer Wehrbereitfchaft beunruhigt wurden.

Diefes Verfagen wurde dann auch nicht bloß in der Preffe und in
verfchiedenen Parlamenten (wie vor allem im Zürcher Gemeinderat)
heftig kritifiert, fondern wohl am meiften von jenen empfunden, die in
der Kriegsfürforge mitarbeiteten und fich darum auch mitverantwortlich

fühlten. Zur Ehre des Zürcher Kreiskommandanten fei z. B.
erwähnt, daß diefer jenes Verfagen offen zugegeben und damit das fehr
fympathifch berührende Bekenntnis verbunden hat, daß es ihm manche
fchlaflofe Nacht bereitet habe. Befonders fei aber auf die Eingabe ver-
wiefen, welche die Präfidentenkonferenz der Kriegsfürforgekommiffion
unter dem Eindruck jenes Verfagens am 8. Dezember 1939 an den
Stadtrat der Stadt Zürich richtete und welche mit dem ernften Satze
fchließt: „Wir haben allen Grund, zu befürchten, daß die Unzufrie-
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denheit der Wehrmannsfamilien anwachfen, ja fich bis zu einer
Auflehnung gegenüber den Behörden fteigern kann, falls die Allgemeinheit
nicht bereit ift, größere Opfer zu bringen. „Will man diefe Leute, die
(um an ihrem Teil auch etwas zur Wehrbereitfchaft unferes Volkes
beizutragen) lieh aus freien Stücken in der Kriegsfürforge betätigten,
etwa gleichfalls der Verächtlichmachung dès fchweizerifchen
Wehrwillens bezichtigen, wo doch ihre fcharfe Kritik gerade umgekehrt als
eine Bekundung und Stärkung diefes Wehrwillens gewertet werden
müßte? Und muffen wir nicht froh und dankbar fein, daß fowohl
durch jene Nationalfpende wie durch die Winterhilfe-Sammlung die
Mittel befchafft wurden, um das Ungenügende der Wehrmänner-
Unterftützung tatfächlich einigermaßen zu „verhüllen"? — Mit dem
Hinweis auf das Treiben gewiffer frontiftifcher Offiziere aber hat
Ragaz doch wahrhaftig nicht die fchweizerifche Wehrbereitfchaft an
fich in Zweifel gezogen, fondern wiederum nur auf offenkundige Tat-
beftände hingewiefen, die rein objektiv folch einen „Schatten" auf die
Wehrbereitfchaft der Schweiz werfen und deshalb auch weitherum
Beunruhigung bewirkt haben. Beftehende Gefahren erkennen und als
folche auch weitern Kreifen aufzeigen — dazu noch mit jenem ein-
fchränkenden Nachfatz, daß man folche „Schatten" nicht zu wichtig
nehmen dürfe! — das heißt doch nicht, felber eine Gefahr hervorrufen,

— oder es fei denn, daß man in der bekannten Haltung des

„Vogels Strauß" den Gipfel aller — auch der politifchen und
militärifchen — Weisheit erblicken wollte! Weit davon entfernt, den
Tatbeftand der Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen
Wehrbereitfchaft zu fchaffen, müßte eine folche Kritik bei wohlwollender
Beurteilung vielmehr als Bekundung echten Willens zur Selbftbehauptung

verftanden werden, wie denn auch gerade ein Mann wie Ragaz
mit feinem ganzen Kampfe der Selbftbehauptung und Rettung der
Schweiz dienen will.

Die dritte Stelle, die in den fünf letzten Heften — d. h. auf zirka
250 Druckfeiten — gefunden wurde, um daraus jenes Vergehen gegen
den Wehrwillen und die Wehrbereitfchaft der Schweiz zu konftruieren,
wird in der Verfügung des Preffechefs folgendermaßen wiedergegeben:
„Im Januar-Heft 1940, Seite 58 f., wird der Dienft der Armee an der
Grenze als wertlos und bedeutungslos hingeftellt mit der Redensart:
„Es bleibt dabei, daß die Schweiz nicht durch Bajonette und
Mafchinengewehre gerettet wird, fondern dadurch, daß fie Schweiz ift,
Schweiz wird.. !" Vergeblich fucht man aber an dem angegebenen
Ort nach irgend einer Ausführung, durch welche Ragaz den Dienft der
Armee an der Grenze als wertlos und bedeutungslos hingeftellt hätte.
Diefer fchwerwiegende Vorwurf, der wohl tatfächlich auf eine
Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft
fchließen laffen könnte, ftützt fich wiederum nicht auf eine von Ragaz
wirklich geäußerte Bemerkung oder auch nur auf eine in diefer Rich-
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tung gehende Andeutung, fondern fie ftellt einzig und allein auf eine
abfolut willkürliche, dem Sinn der Worte von Ragaz völlig fremde
Interpretation ab! Die damit geübte arge Entftellung der tatfächlichen
Aeußerung von Ragaz, die fich weder auf deren Wortlaut noch auf
deren Sinn berufen kann, müßten wir geradezu als Verleumdung
bezeichnen, wenn wir nicht dem Interpreten feine gänzliche Verftänd-
nislofigkeit für Ragazens Glauben an die Schweiz und für Ragazens
Glauben an Gott zugute halten dürften. Nur diefe Verftändnislofigkeit
läßt ihn jenen Satz, der ein ergreifendes Bekentnis zur wahren
Berufung der Schweiz und ein ebenfolches Bekenntnis zum biblifchen
Glauben enthält, als bloße nichtsfagende „Redensart" empfinden, wie
folche Verftändnislofigkeit ihn auch beftimmt, jenen Satz mitten in
feiner wefentlichen Ausfage abzubrechen und feine Fortfetzung lediglich

durch ein paar Pünktchen anzudeuten. Dabei liegt doch der

ganze Nachdruck auf dem derart unterdrückten Schlußteil des Satzes
und auf dem ihm beigegebenen Bibelwort, und nur im ganzen
Zufammenhang wird deutlich, was Ragaz auch mit dem erften Teil jenes
Satzes wirklich fagen will! Hören wir alfo, in welcher Weife Dr. Ragaz

den „Dienft der Armee an der Grenze als wertlos und bedeutungslos
hinftellt" und wie er fyftematifch die fchweizerifche Wehrbereitfchaft

zu verhöhnen und zu untergraben fucht:

„Und es bSeibt dabei, daß die Schweiz nicht durch Bajonette und Mafchinengewehre

gerettet wird, fondern dadurch, daß Sie Schweiz ift, Schweiz wird, und
durch ihre ganze übrige Haltung Gottes Schutz und Schirm verdient. Nicht durch
Heeresmacht und nicht durch Gewalt, fondern durch meinen Geift! fpricht der Herr
der Heerfcharen [Gottes] (Sacharja 4, 6)."

Wenn Ragaz die Rettung der Schweiz nicht von den Bajonetten und
Mafchinengewehren erwartet, fondern davon, daß Sie felber wirklich
Schweiz ift und immer mehr im wahren Sinn Schweiz wird, und daß
fie durch ihre ganze übrige Haltung Gottes Schutz und Schirm
verdient, fo wendet er fich mit folchen Worten freilich gegen ein ein-
feitiges Abftellen bloß auf die Waffen, wie es für den glaubenslofen
„Realismus" und Materialismus unferer Zeit charakteriftifch ift, —
zugleich aber zeigt er unferem Volke jene Wahrheit, aus der die Schweiz
einft geboren wurde, durch die Sie fich immer wieder gefunden hat, und
in welcher fie auch heute ihre Erhaltung und Erneuerung, ihre
Selbftbehauptung und Rettung luchen muß. In folchem Glauben an den
gottgewollten Sinn der Schweiz lediglich „Redensarten" erblicken, die
den Dienft der Armee an der Grenze als wertlos und bedeutungslos
hinftellen — das heißt jenen Geift leugnen, aus dem allein die Schweiz
wirklich leben kann und ohne den fie trotz des Dienftes der Armee an
der Grenze zugrundegehen müßte. Vollends aber jenen von Ragaz
vertretenen Glauben an einen Gott, der eine ihrem Sinn treue Schweiz zu
fchützen und zu fchirmen vermag, derart gering einfchätzen, daß man
deffen Ausdruck überhaupt meint übergehen zu können — das läßt



uns die Frage aufwerfen, ob denn jene Wahrheit, die im Ingreß der
Bundesverfaffung: „Im Namen Gottes, des Allmächtigen" niedergelegt
ift, für uns noch irgendeine Bedeutung hat, oder ob auch fie als bloße
„Redensart" abgetan oder vielleicht auch durch ein paar Pünktchen
erfetzt werden foil. Was für ein Sinn liegt denn noch darin, daß wir
gleich unfern Vätern unfer Volk dem Machtfchutz Gottes anbefehlen,
wenn wir einen Mann, der folche Worte ernft nimmt und in dem darin
ausgedrückten Vertrauen lebt, gerade um folchen Vertrauen willens
einer Verhöhnung der Armee befchuldigen und ihn ob feines Zeugniffes
willen öffentlich verwarnen! Wir muffen offen bekennen: wenn man
wirklich in folchem Zeugnis, das gleich dem hehren Symbol des
Schweizerkreuzes die tiefe Verbindung von echtem Schweizertum und
lebendigem Chriftentum zum Ausdruck bringt, nur noch den Verfuch
einer Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft

zu erkennen vermag, dann fehen wir in einer folchen Beurteilung
nicht bloß eine völlige Verkennung eines großen Schweizers und ern-
ften Chriften, fondern — um uns an die Ausdrucksweife des Preffe-
chefs des Territorialkommandos 6 anzulehnen — den Verfuch einer
Verhöhnung und Untergrabung des chriftlichen Glaubens, ohne welchen

Glauben wir uns aber auch die Schweiz — das heißt: eben jene
Schweiz, „die Schweiz ifi und Schweiz wird" — nicht denken können.

Damit glauben wir zur Genüge dargelegt zu haben, daß die gegen
Dr. L. Ragaz als verantwortlichen Redaktor unferer Zeitfchrift „Neue
Wege" erhobene Befchuldigung einer fyftematifchen Diffamierung der
fchweizerifchen Neutralitätspolitik und des damit verbundenen Ver-
fuchs einer Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen
Wehrbereitfchaft durchaus ungerechtfertigt ift, und daß die angeführten
Zitate aus den „Neuen Wegen" eine folche Befchuldigung in keiner
Weife begründen können. Die in der Verfügung des Preffechefs des

Territorialkommandos 6 erwähnten Tatfachen können wir nicht als
folche gelten laffen und die auf folche „Tatfachen" geftützten
Erwägungen werden im eigentlichen Sinn des Wortes gegenftandslos. Darum
erwarten wir von der Rekursinftanz, die den verheißungsvollen
Namen „Rechtsdienft" trägt, daß fie dem Rechte diene und die auf
folche Tatfachen und Erwägungen geftützten Maßnahmen der öffentlichen

Verwarnung und der Androhung eines Verbotes der Zeitfchrift
„Neue Wege" aufhebe.

Wir könnten damit unfere Ausführungen, mit welchen wir uns der
Befchwerde des direkt betroffenen verantwortlichen Redaktors unferer
Zeitfchrift anfchließen, abbrechen- Angefichts der höchft befremdenden
Tatfache aber, daß jene Maßnahmen gegen einen Mann von der
überragenden geiftigen Bedeutung und hohen moralifchen Autorität eines
Leonhard Ragaz ergriffen wurden, möchten wir uns erlauben, auch
unabhängig von den erhobenen Anfchuldigungen ein Wort über den derart

angefochtenen Mann zu äußern.
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Wir übergehen dabei das, was zwar diefe Perfönlichkeit vor allem
charakterifiert und was auch der mit dem Verbot bedrohten Zeitfchrift
das Gepräge gibt — nämlich die Bedeutung von Ragaz als religiöfem
Denker und als Erneuerer des chriftlichen Glaubens —, und befchränken

uns auf eine kurze Würdigung des Schweizers Ragaz; find doch
die gegen ihn erhobenen Anfchuldigungen und gegen ihn getroffenen
Maßnahmen geeignet, gerade fein Schweizertum in Zweifel zu ziehen.

Seit den Tagen der Calvenfeier von 1899, da die beiden
vaterländifchen Predigten des jungen Bündner Prädikanten weithin beachtet
und als eine der früheften Publikationen von Ragaz auch als Schrift
verbreitet wurden, ift Ragaz je und je in der vorderften Reihe geftanden,

wo es galt, die über der Schweiz und ihrer Gefchichte flehende
Wahrheit zu vertreten. Dabei kennzeichnet es diefen hochbedeutenden
Vertreter der Schweiz und echten Schweizertums, daß er von allem
Anfang an das Wefen der Schweiz von der Grundwahrheit des chriftlichen

Glaubens her verfteht, fo daß auch feine politifche Haltung ftets
durch feine chriftliche Ueberzeugung beftimmt wird. Es wäre drum
nicht nur wünfchenswert, fondern für eine richtige Beurteilung auch
der politifchen Stellungnahme von Ragaz geradezu unerläßlich, daß
feine Richter fich auch um das Verftändnis feiner religiöfen
Vorausfetzungen bemühten und fich beifpielsweife bei einer Beurteilung der
„Neuen Wege" nicht bloß auf den „politifchen Teil der Zeitfchrift"
befchränkten, fondern gerade auch die religiöfen und theologifchen
Ausführungen in diefen „Blättern für religiöfe Arbeit" in Betracht
ziehen würden. Wie Ragaz vor Jahrzehnten vor der fchweizerifchen
Studentenfchaft fagte: „Wir fragen nicht: ,Schweiz oder Gottesreich?',
fondern erfaften auf dem Boden, wo wir gerade als Schweizer liehen,
das Gottesreich" (Vortrag an der Aarauer Studentenkonferenz von 1916
über „Die fittlichen Ziele der Volksgemeinfchaft"), fo gibt es für ihn
überhaupt keine prinzipielle Trennung des Religiöfen und Politifchen,
fondern nur eine Geftaltung des Politifchen vom Religiöfen her.

Daß diefer Mann, dem wie keinem andern Schweizer unferer Zeit
das von Gott anvertraute Wächteramt am Herzen liegt und den man
recht eigentlich als das lebendige Gewiffen der Schweiz bezeichnen
dürfte, zumal in den Stunden der Entfcheidung und der Gefahr in
höchftem Verantwortungsgefühl und fteter Bereitfchaft auf feinem
Poften fteht, das hat er je und je bewiefen. So trat er in der kritifchen
Zeit des Weltkrieges energifch ein für die geiftige Unabhängigkeit der
Schweiz und leiftete Entfcheidendes für die Verftändigung zwifchen der
weifchen und der deutfchen Schweiz. (Vgl. „Die Schweiz im
Weltbrand", September 1914; „Von den letzten Vorausfetzungen der
fchweizerifchen Unabhängigkeit", November 1915; „Die geiftige
Unabhängigkeit der Schweiz", 1916.) Zumal fein Buch „Die neue
Schweiz", das als ein Programm für „Schweizer und folche, die es werden

wollen", 1917 erfchien, in kürzefter Zeit vier Auflagen erlebte und
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auch in den beiden andern Landesfprachen verbreitet wurde, hat eine

ganze Generation aufgerüttelt und zumal in der fchweizerifchen Jugend
eine neue Befinnung auf das Wefen der Schweiz geweckt. In den erften
Nachkriegsjahren war es wiederum Ragaz, der wie kaum ein zweiter
den Sinn der Stunde erfaßte und jene Miffion erkannte, die gerade der
Schweiz für den Aufbau einer neuen Völkerwelt zukommt. Ragaz
gehörte zu den Vorkämpfern für den Völkerbundsgedanken ¦¦ in der
Schweiz, und es hat einen guten Sinn, daß gerade die Univerfität der
Völkerbundsftadt Genf Ragaz — unferes Wittens gleichzeitig mit dem
amerikanifchen Präfidenten Woodrow Wilfon — zum Ehrendoktor
ernannte und damit nicht nur feine bedeutfamen Leiftungen auf theo-
logifchem Gebiet, fondern auch feine großen Verdienfte um den Aufbau

einer zwifchenftaatlichen Rechtsordnung anerkennen wollte. Gerade
in dielem Zufammenhang muß auch auf das hohe Anfehen hingewiefen
werden, das Ragaz im Ausland und zumal in den demokratifchen
Ländern genießt, wo man gewohnt ift, feinen Namen mit dem Kampf
um die heilige Sache des Rechts, der Freiheit und des Friedens zu
verbinden. Mit Recht hat der Bafler Profeffor Ernft Staehelin erft kürzlich

in feiner Rektoratsrede „Vom Ringen um die chriftliche Grundlage
der fchweizerifchen Eidgenoffenfchaft" Leonhard Ragaz in eingehenden
Ausführungen neben einem Anton Philipp von Segeffer, Carl Hilty,
Bundesrat Philipp Etter, Prof. Max Huber und andern gewürdigt und
diefe Würdigung mit den Worten eingeleitet: „Von leidenfchaftlicher
Glut verzehrt, fteht Leonhard Ragaz feit Jahrzehnten da und ruft mit
unermüdlicher Stimme die zeitgenöffifche Völkerwelt mit allen
Gebieten ihres Lebens und all ihren Bewegungen unter die Gottesherrfchaft."

Angefichts diefes internationalen Rufes von Dr. Ragaz kann
man annehmen, daß feine öffentliche Verwarnung durch eine offizielle
Inftanz und gar ein eventuelles Verbot feiner auch im Ausland hoch-
gefchätzten Zeitfchrift — gehörte doch z. B. auch der verftorbene
Präfident der tlchechoflowakifchen Republik, T- G. Mafaryk, zu den
regelmäßigen Lefern der „Neuen Wege" — nicht unbeachtet bleiben
wird, und daß derartige Maßnahmen zwar bei den Feinden der Demokratie,

der Freiheit und des Friedens eine gewiffe Genugtuung, bei
ihren Freunden aber Befremden erwecken dürften. Da mag man
immerhin überlegen, ob die gegen Ragaz verfügte Maßregelung nicht
eher geeignet wäre, unfer Anfehen im Ausland zu beeinträchtigen und
damit die Intereffen unferes Landes zu fchädigen, als folches von den
beanstandeten Aeußerungen von Ragaz in den „Neuen Wegen"
behauptet wird.

Auch inmitten der geiftigen Wirren, die das Aufkommen des

Nationalfozialismus in Deutfchland bei uns hervorriefen, hat Ragaz
im Bewußtfein feiner Verantwortung um das Sein und Werden der
Schweiz feine Stimme erhoben und in feiner Schrift „Die Erneuerung
der Schweiz" „ein Wort zur Befinnung" ans Schweizervolk gerichtet.
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Er, der unferes Willens überhaupt das Wort von der geiftigen
Landesverteidigung gefchaffen hat und ftets im Kampf um eine wahre, ihrem
Sinn und Wefen entfprechende Schweiz in vorderster Linie geftanden
ift, war ja auch befonders berufen, unfer Volk auf die ihm drohende
innere und äußere Gefahr hinzuweifen und ihm den Weg zur Rettung
aus folcher Gefahr zu zeigen.

Daß diefer Mann, der für immer in der Gefchichte unferes Volkes
einen Ehrenplatz einnehmen wird, von einer rechtlich zwar vielleicht
anfechtbaren, nun aber immerhin doch offiziellen Stelle des eigenen
Landes öffentlich verwarnt wird und vielleicht gar mundtot gemacht
werden foil, das empfinden wir nicht nur als ein diefem echten und
großen Schweizer zugefügtes Unrecht, fondern zugleich auch als eine
unferem Volk und Land angetane Schmach. Indem wir uns der Be-
fchwerde von Dr. Ragaz anfchließen, appellieren wir drum nicht nur
im formal-juriftifchen, fondern im tieferen Sinn diefes Wortes an den
Rechtsdienft der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab und
erwarten von diefer Inftanz, daß fie durch die Aufhebung der
Verfügung des Preffechefs des Territorialkommandos 6 jenes Unrecht
gutmachen und unfer Volk vor jener Schmach bewahren werde.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Namen und Auftrag der

Vereinigung „Freunde der ,Neuen Wege'"
fowie der

Schweizerifchen religiös-fozialen Vereinigung,
deren Präfident: Robert Lejeune.

VI.
Auf die Befchwerde ill folgende Antwort des Preffe-

fl ab e s eingegangen.
Entfeheid

des Rechtsdienfl.es der Abteilung Preße und Funkfprueh im Armeeftab
vom 12. April 1940

in der Rekursangelegenheit der

„Neue Wege",
Blätter für religiöfe Arbeit, Redaktion: Dr. L. Ragaz, Zürich

Verfügung

vom 31. März 1940 des Preffechefs des Ter.-Kdos. 6.

1. Mit Verfügung vom 31. März 1940 hat der Preffechef des Ter.-
Kdos. 6 den verantwortlichen Redaktor der Zeitfchrift „Neue Wege"
öffentlich verwarnt und für den Fall neuer Verftöße gegen die von
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der Abteilung Preffe und Funkfprueh im Armeeftab erlaffenen
Vorfchriften das Verbot der Zeitfchrift „Neue Wege" angedroht.

Der Preffechef weift zur Begründung darauf hin, daß der Rekurrent

in feiner Zeitfchrift „Neue Wege" die Neutralitätspolitik der
Schweiz fyftematifch verächtlich mache und diefe Diffamierung der
fchweizerifchen Neutralitätspolitik mit dem ebenfo fyflematifchen
Verfuch der Verhöhnung und Untergrabung der fchweizerifchen
Wehrbereitfchaft verbinde und belegt feine Ausführungen durch zahlreiche,
den neueften Heften der Zeitfchrift „Neue Wege" entnommene
Ausfagen des Rekurrenten.

2. Gegen diefe Verfügung hat der Redaktor der Zeitfchrift „Neue
Wege" mit Eingabe vom 5. April 1940 innert nützlicher Frill Be-
fchwerde erhoben mit dem Antrag:

„Die angefochtene Verfügung fei vollumfänglich aufzuheben,
d. h. fowohl die öffentliche Verwarnung als die Androhung des
Verbotes der Zeitfchrift „Neue Wege" feien zurückzunehmen."
Zur Begründung feines Rekurfes behauptet der Rekurrent zuerft,

daß die Preffe-Erlaffe des Bundesrates verfaffungswidrig feien und
wirft die Kompetenzfrage in bezug auf das Vorgehen gegen die „Neue
Wege" auf.

In materieller Hinficht gibt der Rekurrent zu, daß er die
Neutralitätspolitik unferer oberften Landesbehörde bekämpfe; fein Kampf
gegen die Neutralität werde aber entflellt. Er beanftandet die ihm
gegenüber angewandte Zitierungsmethode, wodurch den aus dem
Zufammenhang herausgeriffenen Stellen ein anderer Sinn untergefchoben
werde.

Auf den Vorwurf, er untergrabe den Wehrwillen, erklärte der
Rekurrent, er bekenne fich als religiöfer Antimilitarift, der auch heute
noch Waffendienft verweigern würde. Er beftreitet nicht, daß in feiner

Zeitfchrift abfehätzige Bemerkungen über den militärifchen Wehrwillen

enthalten feien, macht aber geltend, daß man ihm nicht nach-
weifen könne, verfucht zu haben, andere zu einem antimilitariftifchen
Verhalten zu bewegen.

Im übrigen hält der Rekurrent feine Zeitfchrift nicht für eine
außen- oder innenpolitifche Gefahr. Er bezeichnet die „Neuen Wege"
als eine religiöfe Zeitfchrift, worin politifche Fragen nur infoweit erörtert

würden, als fie das berühren, was die chriftliche Religion als
Wahrheit erkenne oder bekenne. Er behauptet weiter, das eingeleitete
Verfahren fei eine Aktion gegen einen verhaßten politifchen Gegner,
wofür man geeignete Anhaltspunkte gefucht habe.

3. Außerordentliche Zeiten verlangen außerordentliche Maßnahmen.

Infolgedeffen hat der Bundesrat, geftützt auf die Allgemeinen
Vollmachten, den Bundesratsbefchluß vom 8. September 1939 über
den Schutz der Sicherheit des Landes im Gebiet des Nachrichtendienftes
erlaffen und das Armeekommando beauftragt, zur Wahrung der innern
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und äußern Sicherheit des Landes und zur Aufrechterhaltung der
Neutralität die Veröffentlichung und Uebermittlung von Nachrichten
und Aeußerungen durch Poti, Preffe, Nachrichtenagenturen ufw. zu
überwachen und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Die Abteilung Preffe und Funkfprueh hat hierauf die Grundfätze
und Richtlinien über die durch die außerordentlichen Umftände bedingten

Einfchränkungen der Preffefreiheit in Weifungen und Befehlen,
insbefondere im Grunderlaß vom 8. September 1939, niedergelegt.

In der vorliegenden Rekursfache ift der Rechtsdienft lediglich
befugt, nachzuprüfen, ob die Verfügung des Preffechefs des Ter.-Kdos. 6
im Widerfpruch zu den von den zivilen und militärifchen Inftanzen
herausgegebenen Erlaffen flehe und die verhängte Sanktion angemeffen
fei. Er ift nicht zuftändig, deren Verfaffungsmäßigkeit zu prüfen. In-
folgedeffen kann er auf die Ausführungen des Rekurrenten über die
von ihm aufgeworfene Kompetenzfrage nicht eintreten.

Gemäß Befehl Nr. 2 vom 31. Oktober 1939 der Abteilung
Preffe und Funkfprueh im Armeeftab ift die vom Preffechef des
Ter.-Kdos. 6 erlaffene Verfügung eine „leichte Maßnahme"; zur
Behandlung der Befchwerde ill fomit der Rechtsdienft bei diefer Abteilung

zuftändig.
4. In materieller Beziehung beftreitet der Rekurrent nicht, daß er

in feiner Zeitfchrift regelmäßig die fchweizerifche Neutralitätspolitik
kritifiert. und bekämpft habe. Alle Angriffe auf diefe Neutralitätspolitik

in der Preffe haben jedoch im gegenwärtigen Zeitpunkt zu
unterbleiben. Sie gefährden den einmütigen Abwehrwillen des Volkes
und damit die Sicherheit des Landes; Sie flehen im Widerfpruch zum
Grunderlaß und zu den Weifungen der Abteilung Preffe und
Funkfprueh, die vom Armeekommando, vom Bundesrat und vom Parlament

gutgeheißen worden find. Die Begründung des Entfeheides durch
den Preffechef des Ter.-Kdos. 6 enthält als Beifpiele verfchiedene
Zitate aus den letzten Nummern der „Neuen Wege" als Beweis
dafür, daß diefe Weifungen in vielen Fällen vom Rekurrenten verletzt
worden find.

Der Rechtsdienft hat die angeführten Zitate in ihrem Zufammenhang

nachgeprüft und darüber hinaus auch noch eine Anzahl ähnlicher
zu beanftandender Aeußerungen vorgefunden. Er ill dabei zum Schluß
gekommen, daß die Beurteilung und Interpretation der Zitate durch
den Preffechef des Ter.-Kdos. 6 richtig ift. Die Neutralitätspolitik
wird überall in leidenfchaftlicher und diffamierender Weife kritifiert.
Mit Recht ift daher die Redaktion der „Neuen Wege" vom Preffechef
des Ter.-Kdos. 6 gerügt worden.

5. Auch der Vorwurf, der Rekurrent mache nicht nur die
Neutralitätspolitik verächtlich, fondern verbinde damit fyftematifch eine
Verhöhnung der fchweizerifchen Wehrbereitfchaft, ift begründet. Es
genügt, auf die Zitate des Ter.-Kdos. 6 hinzuweifen.

4 205



Im übrigen fei allgemein hervorgehoben, daß es bei der Beurteilung
des Inhaltes von Preffeerzeugniffen nicht nur darauf ankommt, wie der
Verfaffer etwas nach feinen eigenen Termini gemeint haben mag,
fondern vor allem auch auf die Wirkung, die fich daraus ergibt, wie der
Lefer etwas nach allgemeinem Sprachgebrauch verliehen muß.

Der Rekurrent bezeichnet fich felbft als Antimilitariften und
erklärt auch unumwunden, gegebenenfalls die Waffen nicht zu ergreifen,
um das Vaterland zu verteidigen, obwohl jeder Schweizer diefer in der
Verfaffung verankerten Pflicht unterworfen ill. Obwohl der Rekurrent
beftreitet, andere zur Verweigerung der Dienftpflicht bewegt zu haben,
fo hat fein Kampf gegen den Wert der militärifchen Wehrbereitfchaft
eine provokatorifche Wirkung, die den Wehrwillen des Volkes fchwachen

kann.
Ob die Motive des Rekurrenten moralifch achtbar find oder nicht,

ift nicht entfcheidend; denn Sie geben ihm auf keinen Fall das Recht,
zu verlangen, daß die Gemeinfchaft vor ihm kapituliere. Es ift un-
zuläffig, alle diejenigen „Militariften" zu heißen, die für die
militärifche Wehrbereitfchaft eines Volkes eintreten. Militarismus ill ein
imperialiftifches Prinzip, die Welt mit dem Schwert aufzuteilen und
zu beherrfchen. Unfere militärifche Landesverteidigung hat aber den
Zweck, der Schweiz den Frieden zu erhalten und Sie eben gerade gegen
den Militarismus von außen zu fchützen.

6. Wenn es dem Rekurrenten daran liegt, die ergangenen
Vorfchriften zu befolgen und er Zweifel darüber empfindet, was nach dem
Grunderlaß erlaubt fei oder nicht, fo fteht es ihm jederzeit frei, die
Anficht der Preffekontrolle einzuholen.

7. Der Rechtsdienft kommt zum Schluß, daß auf Seite des
Rekurrenten fchwerwiegende Verftöße gegen die auf dem Gebiete des

Preffewefens erlaffenen Beftimmungen vorliegen und erachtet die vom
Preffechef des Ter.-Kdos. 6 verhängte Maßnahme als gerechtfertigt.
Hiermit fällt ohne weiteres auch der unbewiefene Vorwurf dahin, es

habe der Preffechef des Ter.-Kdos. 6 feine Verfügung aus Rachfucht
getroffen.

Der Rechtsdienft
entfcheidet:

1. Die Befchwerde wird abgewiefen.

2. Mitteilung an den Rekurrenten und an das Ter.-Kdo. 6.

Armeeftab
Abteilung Preße und Funkfprueh:

Der Rechtsdienft:

Hegetfchweiler, Oberft.
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VII. Einige Gloßen
zur Entfcheidung des Armeeftabes.

Hätten wir es mit der Einrichtung eines demokratifchen Rechtsstaates

zu tun, fo müßte eine Verhandlung, die, wenn nicht der Form,
fo doch dem Wefen nach eine Gerichtsverhandlung ift, zwifchen Richter

und Angeklagtem mündliche Rede Und Gegenrede erlauben. So
aber bleibt mir nichts anderes übrig, als außerhalb diefes feltfamen
Gerichtshofes meine Antwort zu geben. Seltfam fürwahr ift diefer
Gerichtshof auch darum, weil der Ankläger, der noch dazu ein leiden-
fchaftlicher Gegner des Angeklagten ift, zugleich als Richter fungiert.
Alles „zur Verteidigung der Demokratie".

Freilich könnte ich dem Lefer ruhig überlaffen, von fich aus die
Antwort des Preffeftabes zu würdigen. Er braucht Sie bloß mit meiner
Befchwerdefchrift und der Eingabe Lejeunes zu vergleichen. Trotzdem
möchte ich in größter Kürze einige Punkte hervorheben, in denen fich
der ganze Charakter und die ganze Schwäche der Argumentation des
Preffeftabes kundtun-

1. Ich mache zuerft einige Bemerkungen zu einzelnen Punkten der
Antwort des Preffeftabes.

i. Was die Berechtigung der Armee zur Ueberwachung der Preffe
auch außerhalb des militärifchen Gebietes betrifft, fo übergeht der
Preffeftab meinen Nachweis, daß nach wiederholten Erklärungen des

Bundesrates und der Bundesverfammlung die Militärzenfur fich auf
militärifche, genauer gefagt auf militärtechnifche Dinge zu befchränken

und von den politifchen die Hände zu laffen habe. Und doch ill
das ein Hauptpunkt.

2. Es ill eine der Wahrheit völlig ins Geficht fchlagende Behauptung,

daß ich abfchätzige Bemerkungen über den militärifchen „Wehrwillen"

gemacht hätte. Im Gegenteil habe ich meine Achtung vor dem
Willen zur Abwehr der Gefahr, die von den Diktaturftaaten her
drohe, deutlich und eindringlich bezeugt. Davon kann fich jeder durch
Nachlefen meiner Ausführungen darüber, gefchweige denn durch
andere, dem Preffeftab beigelegte Dokumente überzeugen. Die Grenze
liegt da, wo die Verteidigung der Demokratie zum Militarismus wird.
Die Definition, die der Preffeftab von diefem gibt, ill natürlich ganz
unhaltbar. Militarismus ill überall da vorhanden, wo der militärifche
Gefichtspunkt alle andern überwiegt und das Militär Sich Befugniffe
anmaßt, die durchaus der zivilen Gewalt angehören. „Außerordentliche
Zeiten verlangen außerordentliche Maßnahmen", fchreibt der Preffeftab.

Ich antworte: Aber nicht die Aufhebung der Verfaßung und der
Demokratie felbft durch eine, noch etwas gemilderte, Militärdiktatur.
Das wäre Vernichtung der Schweiz im vorgeblichen Intereffe ihrer
Verteidigung.

Was ich gerügt habe, find Lächerlichkeiten oder Herausforderun-
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gen der Nemefis, die auch ernfthafte Vertreter des Militarismus
mißbilligen müßten, und zwar noch fchärfer als ich. Eins freilich fetze ich

voraus: daß es fich um die Demokratie handle und nicht um eine
vorläufig noch etwas zurückhaltende Militärdiktatur.

3. Eine tendenziöfe Entftellung ift, wie der aufmerkfame Lefer
bemerkt haben wird, die Art, wie der Preffeftab aus meinem Bekenntnis

zum Antimilitarismus gegen mich Kapital zu fchlagen verfucht. Ich
bin nicht fo dumm, daß ich das nicht im voraus gewußt hätte, aber
diefes Bekenntnis war notwendig, weil fonft mit Todficherheit behauptet

worden wäre, ich fei umgefallen, habe meine wahre Gefinnung
verleugnet.

Aber nun beachte man, nach was für einer Methode der Preffeftab
wieder verfährt. Er regiftriert mein Bekenntnis, weift auf deffen
Gefährlichkeit hin und benutzt es zur Rechtfertigung feines
Vorgehens gegen mich. Damit bekennt er, ohne daß er wohl daran gedacht
hat, daß er gegen mich vorgeht nicht um deffen willen, was in den
„Neuen Wegen" fteht (denn in den Heften, die feit feiner Herrfchaft
erfchienen find, Sieht nichts, was er gegen mich brauchen könnte),
fondern um meiner ganzen Gefinnung und Haltung willen. Selbftverftänd-
lich geht diefe aber die Militärzenfur nichts an.

Aber es ill zu diefer Methode noch mehr zu fagen. Nun zitiert der
Preffeftab ausfchließlich diefes Bekenntnis zum Antimilitarismus, aber
er läßt meine Stellung zur Verteidigung der Demokratie, zur Ab-
rüftungsfrage, zur Dienftverweigerung als Bewegung völlig auf die
Seite, trotzdem das alles fo gründlich als nur möglich dokumentiert ift.
Wie nennt man das? Und wie nennt man es, wenn der Preffeftab
behauptet, ich hätte felbft zugegeben, daß ich den „Wehrwillen"
geringfchätzig und höhnifch behandelt habe? Davon fteht weder ein
Wort noch eine Andeutung in meinen Erklärungen, fondern, wie fchon
anderwärts betont ift, das genaue Gegenteil.

Oder follte es fich bloß um einen Irrtum des Preffeftabes handeln?
Dann hoffe ich, daß unfere höheren Offiziere die Landkarten genauer
lefen als die Erklärungen von Angeklagten, die Sie mit den fchwerften
Eingriffen in ihre Exiftenz bedrohen.

4. Ganz fchwach ill die Rechtfertigung, die der Preffeftab für feine
Auffaffung der Neutralität vorbringt. Er geht um die deutliche
Definition, die ich gegeben habe, im Kreite herum. Offenbar verlangt er
die Neutralität auch des einzelnen Bürgers. Es ill aber, wie ich in der
Befchwerdefchrift nachgewiefen habe und wie jedermann weiß, in der
Bundesverfammlung wiederholt, auch durch den Bundesrat, nachdrücklich

feftgeftellt worden, daß es fich für uns nur um die Neutralität des

Staates, und zwar wefentlich die militärifche, handeln könne, niemals
aber um die freie Meinungsausfprache des einzelnen Bürgers, es feien
denn Aeußerungen fpezififch injuriöfen Charakters, die fich nicht
im Rahmen einer noch fo fcharfen fachlichen Kritik hielten. Die
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militärifche, oder beffer militär-politifche Neutralität habe ich aber nie
auch nur von ferne angetaftet, fondern Sie fogar ausdrücklich als
felbftverftändlich erklärt. Es geht vielmehr um das Recht der freien Urteilsbildung

und Urteilsausfprache des einzelnen Bürgers. Beliehen bleibt,
und es ilt von der Bundesverfammlung feierlich feftgelegt worden, daß
zwifchen der militärifchen und politifchen Neutralität des Staates und
der freien Meinungsäußerung des einzelnen Bürgers fcharf zu
unterfcheiden fei. Jede Aufhebung oder Verwifchung diefes Unterfchiedes
hebt auch den demokratifchen Staat auf und fetzt den totalitären ein.
Ich betone abermals, daß das Neutralitätsproblem als politifche
Zentralfrage in Reden und Artikeln aller Art auch während der
allerletzten Zeit erörtert worden ift, ohne daß man von einer Einfprache
des Preffeftabes etwas vernommen hätte. Nur mit mir hat man — aus
Gründen, die durchfichtig find —• eine Ausnahme gemacht.

5. Am allerfchwächften aber ift der Preffeftab da, wo er gar noch
die Zitiermethode rechtfertigen will, welche die Anklage gegen mich
anwendet. Wie wenig es ihm möglich gewefen ift, befonders gegen die
Beleuchtung aufzukommen, die Lejeune diefer Zitierkunft hat an-
gedeihen laffen, beweifl der Umftand, daß der Preffeftab nicht einmal
den Verfuch wagt, feine Argumentation auch nur in einem Punkte zu
entkräften. Daß die bloße Erklärung, er habe eine Nachprüfung
vornehmen laffen, die der Anklage Recht gebe, mir und gewiß auch
andern nicht genügt, wird er fchon verzeihen muffen. Einen folchen blinden

Glauben bringen wir vorläufig nicht auf. Wir hätten Beweife
gewünfcht, nicht bloße Behauptungen.

6. Was törichte oder voreingenommene Lefer aus feinen Erörterungen

machen, dafür kann ein Schriftfteller nichts. Für Lefer mit
normalem Verftand und etwas gutem Willen zum richtigen Verftehen
find meine Erörterungen eindeutig: Ich fage nichts gegen die militär-
politifche Neutralität der Schweiz, erkläre fie vielmehr als felbftverftändlich,

wende mich aber gegen den Neutralismus als politifche
Weltanfchauung, weil ich ihn für eine tödliche Gefahr gerade auch für die
Schweiz halte. Ich fage nichts gegen eine ehrlich gemeinte militärifche
Landesverteidigung, welche eine Demokratie fchützen will, aber ich
wende mich gegen einen Militarismus, der nicht nur die Aufhebung der
Demokratie bedeutet, die angeblich verteidigt werden foil, fondern
auch an fich eine allerfchwerfte Gefahr für die Schweiz wie für die

ganze Welt bildet. Zu untertäniger Devotheit in der Kritik der
bundesrätlichen Politik fühle ich mich freilich nicht verpflichtet.

7. Den Ausdruck „Racheakt" habe ich felber nicht gebraucht. Ich
habe von „Reffentiment" und politifch begründeter Feindfchaft gegen
meine Perfon geredet und bleibe dabei. Was ich als Beweis dafür
angeführt habe, ill offenbar fo zwingend, daß der Preffeftab nicht
einmal den Verfuch gemacht hat, mich zu widerlegen. Ich rechne ihm das

zur Ehre an; es ill ein Tribut an die Wahrheit, den ich anerkenne.
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In der Tat wird es in der Schweiz unter Feinden wie unter Freunden

nicht viele geben, die den eigentlichen Sinn und Charakter diefer
Aktion des Preffeftabes anders verftünden, denn als die Benützung
einer längft erfehnten Gelegenheit, einem verhaßten Gegner, den

man, zum Teil mit Recht, zum Teil mit Unrecht, auf der Linie des

geringftenWiderftandes einen perfönlichen Mythus fchaffend, wo fachliche
Umftände wirkfam find, als den Urheber von vielem anfieht, was Einem
im Laufe diefer bewegten Zeiten unbequem und ärgerlich gewefen ift.

II. Zu diefen Bemerkungen-über einzelne Hauptpunkte der
Antwort des Preffeftabes füge ich noch einige allgemeine.

Ich mache zunächft in bezug auf den Inhalt der Antwort des Preffeftabes

auf einen wichtigen Sachverhalt aufmerkfam: Er geht auf eine

ganze Reihe meiner gewichtigften Argumente überhaupt nicht ein, z. B.
auf den religiöfen Charakter der „Neuen Wege" und den Sinn ihrer
politifchen Arbeit; auf meine ganze religiöfe und politifche Haltung,
befonders auch in vergangenen Tagen; auf die Erklärungen des
Bundesrates und der Bundesverfammlung in bezug auf die fogenannte
moralifche Neutralität und fpeziell auch auf die Kompetenzen der
militärifchen Zenfur (wie ich fchon erwähnt habe); auf das, was ich
über die Gefahr einer Unterdrückung der demokratifchen Rechte,
befonders des freien Wortes, die Außerkraftfetzung der Verfaffung
überhaupt, wie auf das, was ich in bezug auf das Procedere gegen mich
ausgeführt habe; auf meine Leugnung der außerpolitifchen Gefahr der
„Neuen Wege", und anderes mehr. Warum diefes Nichtantworten?

Das kann nur aus zwei Gründen gefchehen fein: Man kann darauf
gar nicht antworten, weil die Wahrheit allzu einleuchtend ift und (ich
fage „und" ftatt „oder") man will es nicht; denn man muß zeigen, daß

man zu hoch fteht, um auf folche „Redensarten" einzugehen; man
würdigt doch einen Menfchen wie mich nicht einer folchen Mühe; man
verteidigt ja die Demokratie!

Damit hängt auch das zufammen, was ich an dem ganzen
Stil der Antwort hervorheben will. Man vergleiche die Eingaben
von mir und Lejeune mit diefer Antwort des Preffeftabes. Dort
wird konkret argumentiert, hier bewegt man fich in ausweichenden

Allgemeinheiten; dort wird grundfätzlich geredet, wird das große
Problem der Freiheit, Würde und Rettung der Schweiz behandelt,
hier befchränkt man lieh auf einige Formalitäten; dort reden
Menfchen, Schweizer, Bürger, hier ein fich auf feine Macht verfteifen-
der militärbureaukratitcher Automatismus; dort wird trotz aller kräftigen

Behauptung des eigenen Standpunktes warm, ja freundlich gefprochen

— fchon die Aufdeckung innerfler Motive des eigenen Handelns
bedeutet ein ftarkes und achtungsvolles Entgegenkommen —, hier geht
man mit keinem Worte darauf ein, hüllt fich vielmehr in eine
Ueberlegenheit, die zur Schau zu Hellen nicht der geringfie Anlaß befleht,
und blickt aus jeder Zeile eine gewiffe gehäffige Geringfehätzung eines
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Gegners, den man nie anders als in folchem Lichte — foil ich fagen:
gefehen hat? Nein, lieh zu fehen fich bemüht hat. Kein Unbefangener
kann lieh diefem Eindruck entziehen.

Ich wiederhole darum: So weit ift es mit der Schweiz, der Demokratie,

dem fchweizerifchen Wefen gekommen.
Summa: Es liehen fich in der Theorie und Praxis des Preffeftabes

und in dem, was ich, mit vielen Andern, vertrete, zwei völlig
verfchiedene Denkweifen in bezug auf allgemeine Wahrheiten, wie in
bezug auf das, was der Schweiz geziemt und was Sie allein retten kann,
gegenüber. Die Frage ift, ob nur die Denkweife des Preffeftabes erlaubt
und die fchweizerifche Freiheit famt der Bundesverfaffung ein Mythus
geworden ift, nur noch für „Sonn- und Feiertage" gelegentlich brauchbar,

oder ein unentbehrliches und unaufhebbares Lebenselement einer
Schweiz bleibt, die fich noch Schweiz nennen darf. Darum, und um
nichts anderes, geht der Kampf.

VIII. Vorläufiges Nachwort.
Ich habe in diefen Tagen eine Fülle von Zufchriften bekommen,

die fich mit Entrüftung über die Maßnahme des Preffeftabes
ausfprechen. Sie haben mir fehr das Herz erquickt und meinen Glauben an
die Schweiz wieder geftärkt. Auch in der fonft fchon fo gleichgefchalte-
ten Preffe find immerhin einige Aeußerungen diefer Art erfchienen, fo
z. B., abgefehen vom „Aufbau", in der „Berner Tagwacht" (durch
Dr. Lang) und in der „Nation" (durch Pfarrer Burri), dazu in der
„St. Galler Volksitimme" (durch Dr. Kramer), die freilich damit dem
Beil der Militärzenfur verfallen ift. Etwa 600 Lefer der „Neuen Wege"
und zahlreiche Andere haben fich direkt an den Preffeftab gewendet
und ihn um Aufhebung feiner Drohung erfucht. Ich bin für diete und
andere Hilfe von Herzen dankbar.

Gegen den „Aufbau" ift wegen feinem Eintreten für die „Neuen
Wege" eine Attacke erften Ranges erfolgt. Wie auch anderwärts
berichtet wird, hat man die betreffende Nummer zu konfiszieren
verfucht, freilich mit geringem Erfolg. Man hat es aber auf eine Weife
getan, die aller rechtlichen Form fpottet. Von Gerber hat man (wie
auch von Dr. Kramer) formelle Zurücknahme der Behauptung
verlangt, daß es fich um einen „Racheakt" handle, was doch fo offenkundig

als möglich ift, wenn man den Ausdruck fo nimmt, wie er gemeint
und im politifchen Kampf gebräuchlich ift, und hat ihm mit dem
Divifionsgerieht gedroht. Er hat feinerfeits Rekurs eingereicht und
wartet auf Antwort.

Davon und wohl noch von allerlei Anderem das nächfte Mal mehr.
Es ill nicht ein Streit von Perfonen gegen Perfonen, fondern ein

Kampf um große, für das Schickfal der Schweiz, und nicht nur der
Schweiz, entfcheidende Prinzipien. Keiner bleibe darin „neutral".

Zürich, 15. April. Leonhard Ragaz.
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Doßojewfki und Nietzfche. Von Walter Schubart. Vita-Nova-Verlag.
Wenn ich zu dem Buche Schubarts über „Die Seele des Oftens" mehr ablehnend

als zuftimmend liehe, fo halte ich es mit der Schrift des gleichen Autors über
„Doftojewfki und Nietzfche" umgekehrt. Ich lehne zwar auch hier allerlei ab: den
Oswald-Spengler-Stil, fchnellfertige, ein wenig hochmütige, oft, wie das über den
Sozialismus, ichablonenhafte Urteile, ärgerliche Zurfchauftellung eines Alleswiffens
und andere Unarten mehr. Aber es ift doch ein wertvolles Büchlein. Schon die
Zufammenftellung von Nietzfche und Doftojewfki, die zugleich eine Gegenüberftellung

bedeutet, ift ein beinahe genialer Griff. Daraus ergeben Sich im Einzelnen,
durch koftbare Zitate illuftriert, höchft bedeutfame Ausblicke auf die Wahrheit.
Der Gefamtinhalt kann unter diefen Umftänden nicht anders als wichtig und groß
fein, höchft anregend, ja aufrüttelnd, im beften Sinne zeitgemäß. L. R.

Berichtigungen. Die frhwierigen Umftände, unter welchen das letzte Heft
gedruckt werden mußte, hat der ewig wache Druckfehlerteufel zu befonders intenfiver
Betätigung benutzt. Ich möchte mich auf die Berichtigung der wefentlichen
befchränken :

S. 159, Zeile 1 von oben, muß es heißen: „fchwebend" (ftatt „fehwelend");
S. 161, Zeile 15 von oben, „Zäfarengewalt" (ftatt „Zäfarenweit") ; S. 162, Zeile 6
von oben ift „erklärt" zu ftreichen; S. 163, Zeile 16 von unten, ift „fich" zu
Streichen; S. 163, Zeile 9 von unten, ift „auf" (ftatt „als") zu lefen. S. 170, Zeile 12
von unten, muß „ciò è" flehen, ftatt „cioè"); S. 181, Zeile 15 von unten, muß es
heißen: „auch folche einer Zenfur" (ftatt „diefe einer folchen Zenfur"); S. 209,
Zeile 3 von oben, muß es heißen: „Es geht mir" (ftatt „es geht"); S. 217, Zeile 9
von unten, „eben" (ftatt „aber"); S. 225 „crescunt" (ftatt „crescent"); S. 222,
Zeile 17 von oben, als „ " (ftatt „einer"); S. 232, Zeile 9 von unten,
„erringen" (ftatt „erzwingen"); S. 238, Zeile 15 von unten, „an viele Staaten" (ftatt
„an vielen Stellen"); S. 243, Zeile 12 von oben, „einem" (ftatt „einen").

Das übrige wird der Lefer felbft berichtigt haben, wie es ja oft gefchehen muß.
Es fei bloß noch bemerkt, daß die Verfafferin der ausgezeichneten Schrift „Menfchen

auf der Flucht" Mathilde (nicht Marie) Lejeune heißt.

Redaktionelle Bemerkungen.

Diefes Heft war ganz gefchrieben und zum größeren Teil gedruckt,
als die Kunde von dem Ausbruch des „Großen" Krieges eintraf. Ich
hatte damit auf einen etwas fpäteren Termin gerechnet, etwa auf Ende
Juni oder Mitte Auguft. Das Heft ift alto nicht auf die neue Lage
eingeftellt. Ich muß es aber doch fo, wie es ift, ausgehen laffen. Das
Mefite gilt ja auch für die neue Lage, und im übrigen hat ja die ganze
Arbeit der „Neuen Wege" immer auch fchon auf diefe Lage Rückficht
genommen. Die „Nachträge" zur Weltlage und zur fchweizerifchen

Lage nehmen auch ausdrücklich auf die Wendung Bezug.
Der Beitrag von Ewald wird für manche Lefer etwas fchwierig

fein, aber es lohnt fie gerade jetzt, auf ihn ein geduldiges Lefen zu
verwenden, falls ein folches noch möglich ill.

Im übrigen entbiete ich den Lefern den Gruß und Segenswunfch,
den ich mit Rückficht auf das, was nun da ift und noch kommen wird,
an die Spitze des Heftes geftellt habe. Er gilt der Welt, der Schweiz
und jedem Einzelnen von uns.
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